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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
«Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)» -
Genehmigung

Wiesendangen

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung, synoptische Darstellung (BZO) vom 23. Au-
gust 2024

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 23. August 2024

Festsetzung

Die Gemeindeversammlung Wiesendangen setzte mit Beschluss vom 25. November
2024 eine Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss
wurden gemass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Winterthur vom 13. Januar
2025 keine Rechtsmittel eingelegt. Die Gemeinde beantragt mit Schreiben vom 28. Ja-
nuar 2025 die Genehmigung der Vorlage.

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

'B.  Materielle Priifung

B.1. Zusammenfassung der Vorlage

Der Kanton Zirich ist der interkantonalen Vereinbarung tber die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB) nicht beigetreten. Mit Anderung des Planungs- und Baugesetzes
(PBG) vom 14. September 2015 bzw. der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) vom 11.
Mai 2016 hat der Kanton Zirich die Baubegriffe und Messweisen geméass IVHB jedoch
weitgehend (ibernommen. Die entsprechenden Anderungen sind am 1. Mérz 2017 in
Kraft getreten. Die Gemeinden haben bis 28. Februar 2025 Zeit, ihre Bau- und Zonenord-
nung (BZO) an die neuen Baubegriffe anzupassen. Mit der vorliegenden Teilrevision der
kommunalen Nutzungsplanung werden die bisherigen Baubegriffe und Messweisen nun
an diejenigen der IVHB angepasst und in der BZO tGbernommen. Da die rechtskraftige
BZO im Jahr 2018 gesamtrevidiert wurde, erfolgten mit der Teilrevision keine weiteren
Anderungen.
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B.2. Genehmigungspriifung
Den mit Vorprifung des Amts fir Raumentwicklung vom 2. August 2024 gestellten Aufla-
gen und Empfehlungen wurde entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméssig, zweckméassig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG).

D. Rechtsmittel

Die Gemeinde ist durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen die genehmigten Fest-
legungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbanden der Rekurs offen (§§ 338a f.
PBG).

E. Publikation und Auflage
Gemass § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen
mit der gepriften Planung samt Rechtsmittelbelehrung zu veréffentlichen und aufzulegen.

F. Weiteres

Es wird festgestellt, dass mit Genehmigung der vorliegenden Revision die BZO den An-
forderungen geméass dem mit Vorlage 5059/2014 (Harmonisierung der Baubegriffe; Ande-
rung des PBG vom 1. Marz 2017) geadnderten PBG Ubereinstimmt.
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Die Baudirektion verfligt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «Harmonisierung der Baube-
griffe (IVHB)», welche die Gemeindeversammlung der Gemeinde Wiesendangen
mit Beschluss vom 25. November 2024 festgesetzt hat, wird genehmigt.

Die Gemeinde Wiesendangen wird eingeladen

Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
veroffentlichen; ’

diese Verfugung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Verwal-
tungsgericht, dem Baurekursgericht, und dem Amt fir Raumentwicklung mit Be-
leg der Publikation (via KatasterprozesseZH) mitzuteilen;

den Kataster der.bffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrénkungen (OREB-Ka-
taster) nachfiihren zu lassen;

Mitteilung an

Gemeinde Wiesendangen (unter Beilage von zwei Dossiers)
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir .
VERSENDET AM - 6. MRZ. 2025 ﬁ,/ﬁﬁumentw-ckfg

-
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WIESENDANGEN

Teilrevision Bau- und Zonenordnung

Bau- und Zonenordnung, synoptische Darstellung
Stand: 23. August 2024

Vorpriifungsbericht vom 2. August 2024. Offentliche Auflage vom 24. Mai 2024 bis 23. Juli 2024

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 25. November 2024
Im Namen der Gemeindeversammlung:
Der Préasident: Der Schreiber:

Urs Borer Martin Schindler

Genehmigung durch die Baudirektion am
Fir die Baudirektion: BDV-Nr.
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Raumplanung
Stadtebau
Verkehr

Seite 1/24



Gemeinde Wiesendangen, Ortsplanungsrevision
Anderungen der Bau- und Zonenordnung (synoptische Darstellung)

Inhaltsverzeichnis

Bau- und Zonenordnung 2022

Entwurf Bau- und Zonenordnung Revision

| Zonenordnung
Artikel 1 Zonen
Artikel 2 Massgebliche Plane
Il Bestimmungen fiir die Bauzonen
A Kernzonen

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Kernzonen

Artikel 3 Zweck

Artikel 4 Geltung

Artikel 5 Fachberater, Leitbilder

Artikel 6 Abweichungen

Artikel 7 Nutzweise

Artikel 8 Neubauten

Artikel 9 Abbruch

Artikel 10 Dachgestaltung

Artikel 11 Fassadengestaltung

Artikel 12 Umgebungsgestaltung

Artikel 13 Untergeschosse

Artikel 14 Renovation

Artikel 15 Reklamen

Kernzone A (Wiesendangen)

Artikel 16 Grundmasse

Artikel 17 Allgemeine Vorschriften

Artikel 18 Dachgestaltung

Artikel 19 Fassadengestaltung

Kernzone B (iibrige Kernzonen)

Artikel 20 Grundmasse

Artikel 21 Um- und Ersatzbauten

Artikel 22 Gestaltung, Anordnung

Artikel 23 Dachgestaltung

Kernzone C (Weiler Stegen)

Artikel 24 Allgemeine Vorschriften
B Wohnzone

Artikel 25 Grundmasse

Artikel 26 Dachgestaltung

Artikel 27 Mehrlangenzuschlag

Artikel 28 Nutzweise

Artikel 29 Zone W1/1.3

Zonenordnung

Artikel 1 Zonen
Artikel 2 Massgebliche Plane

Bestimmungen fiir die Bauzonen

A

Kernzonen

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Kernzonen
Artikel 3 Zweck

Artikel 4 Geltung

Artikel 5 Fachberater, Leitbilder
Artikel 6 Abweichungen

Artikel 7 Nutzweise

Artikel 8 Neubauten

Artikel 9 Abbruch

Artikel 10 Dachgestaltung

Artikel 11 Fassadengestaltung
Artikel 12 Umgebungsgestaltung
Artikel 13 Untergeschosse

Artikel 14 Renovation

Artikel 15 Reklamen

Kernzone A (Wiesendangen)

Artikel 16 Grundmasse

Artikel 17 Allgemeine Vorschriften
Artikel 18 Dachgestaltung

Artikel 19 Fassadengestaltung
Kernzone B (librige Kernzonen)
Artikel 20 Grundmasse

Artikel 21 Um- und Ersatzbauten
Artikel 22 Gestaltung, Anordnung
Artikel 23 Dachgestaltung
Kernzone C (Weiler Stegen)

Artikel 24 Allgemeine Vorschriften
Wohnzone

Artikel 25 Grundmasse

Artikel 26 Dachgestaltung

Artikel 27 Mehrlangenzuschlag
Artikel 28 Nutzweise

Artikel 29 Zone W1/1.3

Seite 2/24



Gemeinde Wiesendangen, Ortsplanungsrevision

Anderungen der Bau- und Zonenordnung (synoptische Darstellung)

Inhaltsverzeichnis

Bau- und Zonenordnung 2022

Entwurf Bau- und Zonenordnung Revision

C Industrie- und Gewerbezone
Artikel 30 Grundmasse
Artikel 31 Nutzweise Gewerbezone G/6.0
Artikel 32 Nutzweise Industriezone 1/8.0
D Zone fiir 6ffentliche Bauten
Artikel 33 Grundmasse
E Erholungszone
Artikel 34 Grundmasse, Nutzweise
Il Weitere Bestimmungen
Artikel 35 Aussichtsschutz
Artikel 36 Aussenantennen
Artikel 37 Mobilfunkanlagen
Artikel 38 Besondere Gebaude
Artikel 39 Unterirdische Gebadude

Artikel 40 Geschlossene Bauweise
Artikel 41 Gebéaudelange, Fassadenldnge
Artikel 42 Dachgestaltung bei Attikageschossen
Artikel 43 Terraingestaltung
Artikel 44 Fahrzeugabstellplatze
Artikel 45 Fahrréder, Motorréader und Kinderwagen
Artikel 46 Spiel- und Ruheflachen
Artikel 47 Abfuhrgut
Artikel 48 Begriinung Flachdacher
Artikel 49 Arealliberbauung
Artikel 50 Gestaltungsplanpflicht
Artikel 50a  Erhebung einer Mehrwertabgabe
Artikel 50b  Ertrédge der Mehrwertabgabe
IV Schlussbestimmungen
Artikel 52 Inkrafttreten

C Industrie- und Gewerbezone

Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32

Grundmasse
Nutzweise Gewerbezone G/6.0
Nutzweise Industriezone 1/8.0

D Zone fiir 6ffentliche Bauten

Artikel 33

Grundmasse

E Erholungszone

Artikel 34

Grundmasse, Nutzweise

Il Weitere Bestimmungen

Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39

Artikel 40
Artikel 41

Aussichtsschutz

Aussenantennen

Mobilfunkanlagen
Besendere-Gebdude-Klein- und Anbauten
Unterirdische Gebdude-Bauten und
Unterniveaubauten

Geschlossene Bauweise

Gebéaudeldnge, Fassadenldnge

; £ Cps

Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 50a
Artikel 50b

Terraingestaltung

Fahrzeugabstellplatze

Fahrréder, Motorréader und Kinderwagen
Spiel- und Ruheflachen

Abfuhrgut

Begriinung Flachdacher
Arealtiberbauung
Gestaltungsplanpflicht

Erhebung einer Mehrwertabgabe
Ertrdge der Mehrwertabgabe

IV Schlussbestimmungen

Artikel 52

Inkrafttreten

Erste Spalte

Bau- und Zonenordnung der
Gemeinde Wiesendangen, 14. Juli 2018
(Fassung vom 17. Dezember 2022)

Zweite Spalte

Dritte Spalte

Entwurf BZO-Teilrevision
Anderung gegeniiber BZO 2022

Seite 3/24



Gemeinde Wiesendangen, Ortsplanungsrevision
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Bau- und Zonenordnung 2022 Entwurf Bau- und Zonenordnung Revision Anpassungen aufgrund «Harmonisierung der Baubegriffe»

Die Gemeinde Wiesendangen erldsst, gestlitzt auf § 45 des kanto- Die Gemeinde Wiesendangen erldsst, gestlitzt auf-8-45 die Bestim-  Fir die gliltige Fassung der BZO gilt das PBG vom 7. Sep-

nalen Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (Fas- mungen des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 7. Sep- tember 1975 in der Fassung bis 28.2.2017.
sung vom 1. Juli 2015) und unter Vorbehalt des vorgehenden eid-  tember 1975 (Fassurgvem+—-Jui-20145-PBG) mit den seitherigen

gendssischen und kantonalen Rechts, fiir ihr Gemeindegebiet Anderungen (und unter Vorbehalt-desvorgehenden von eidge-

nachstehende Bau- und Zonenordnung. nossischeam und kantonaleam Rechts), fir ihr Gemeindegebiet

die nachstehende Bau- und Zonenordnung.

| Zonenordnung | Zonenordnung
Artikel 1 Zonen Artikel 1 Zonen
Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regio- Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regio-
nalen Nutzungszonen zugewiesen oder mit Wald bestockt ist, in nalen Nutzungszonen zugewiesen oder mit Wald bestockt ist, in
folgende Zonen eingeteilt, bzw. folgenden Empfindlichkeitsstufen folgende Zonen eingeteilt, bzw. folgenden Empfindlichkeitsstufen
(ES) gemdss Larmschutzverordnung zugeordnet: (ES) gemass Larmschutzverordnung zugeordnet:
1. Bauzonen ES 1. Bauzonen ES
Kernzone A (Wiesendangen) KA 11l Kernzone A (Wiesendangen) KA 11l
Kernzone B (librige Kernzonen) KB 11l Kernzone B (librige Kernzonen) KB 11l
Kernzone C (Weiler Stegen) KC 11l Kernzone C (Weiler Stegen) KC 11l
Wohnzone 1-geschossig W1/1.3 1] Wohnzone 1-geschossig W1/1.3 1]
Wohnzone 1-geschossig W1/1.5 1] Wohnzone 1-geschossig W1/1.5 1]
Wohnzone 2-geschossig W2/1.6 1] Wohnzone 2-geschossig W2/1.6 1]
Wohnzone 2-geschossig W2/1.9 1] Wohnzone 2-geschossig W2/1.9 1]
Wohnzone 2-geschossig W2/2.4 1] Wohnzone 2-geschossig W2/2.4 1]
Wohnzone 3-geschossig W3/2.7 1] Wohnzone 3-geschossig W3/2.7 1]
Wohnzone, méssig storendes Gewerbe zuléssig I} Wohnzone, méssig storendes Gewerbe zuléssig I}
Gewerbezone G/6.0 /v Gewerbezone G/6.0 /v
Industriezone 1/8.0 \Y Industriezone 1/8.0 \Y
Zone fur 6ffentliche Bauten Oe 1] Zone fur 6ffentliche Bauten Oe 1]
2. Weitere Zonen ES 2. Weitere Zonen ES
Landwirtschaftszone L I} Landwirtschaftszone L I}
Erholungszone E I} Erholungszone E I}

Freihaltezone F Freihaltezone F
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Anderungen der Bau- und Zonenordnung (synoptische Darstellung)

Bau- und Zonenordnung 2022

Entwurf Bau- und Zonenordnung Revision

Anpassungen aufgrund «Harmonisierung der Baubegriffe»

Artikel 2  Massgebliche Plane

Artikel 2  Massgebliche Plane

Fur die Abgrenzung der Zonen und fiir Anordnungen innerhalb
der Zonen ist der allgemeine Zonenplan 1:5000 sowie die amtliche
Vermessung massgebend; fur die Kernzonen Wiesendangen und
Stegen gilt der jeweilige Kernzonenplan 1:1000 und 1:500, fir die
Wald- und Gewaésserabstandslinien die Ergdnzungsplane Nr. 1-9
1:500 und 1:1000 und fiir den Aussichtsschutz der Ergdnzungsplan
Biiel 1:500.

Fur die Abgrenzung der Zonen und fiir Anordnungen innerhalb
der Zonen ist der allgemeine Zonenplan 1:5000 sowie die amtliche
Vermessung massgebend; fur die Kernzonen Wiesendangen und
Stegen gilt der jeweilige Kernzonenplan 1:1000 und 1:500, fir die
Wald- und Gewaésserabstandslinien die Ergdnzungspléane Nr. 1-9
1:500 und 1:1000 und fiir den Aussichtsschutz der Ergdnzungsplan
Biiel 1:500.

Il Bestimmungen fiir die Bauzonen

Il Bestimmungen fiir die Bauzonen

A Kernzonen

A Kernzonen

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Kernzonen

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Kernzonen

Artikel 3  Zweck

Artikel 3  Zweck

Die Geschichte der historischen Ortskerne von Wiesendangen,
seinen Dorfern und seinen Weilern soll fur spatere Generationen
nachvollziehbar, erkennbar und erlebbar bleiben. Hauptziele der
Kernzonen sind deshalb die Erhaltung und sorgféltige Erneuerung
der bestehenden Altbauten und die Erhaltung des Umfeldes durch
den Schutz und die Starkung der gewachsenen Dorfstruktur und
der zugehorigen Aussenrdume als Ganzes.

Die Geschichte der historischen Ortskerne von Wiesendangen,
seinen Dorfern und seinen Weilern soll fur spatere Generationen
nachvollziehbar, erkennbar und erlebbar bleiben. Hauptziele der
Kernzonen sind deshalb die Erhaltung und sorgféaltige Erneuerung
der bestehenden Altbauten und die Erhaltung des Umfeldes durch
den Schutz und die Starkung der gewachsenen Dorfstruktur und
der zugehorigen Aussenrdume als Ganzes.

Artikel 4  Geltung

Artikel 4  Geltung

Die allgemeinen Bestimmungen gelten fiir alle Kernzonen, soweit
in den Zusatzvorschriften fiir die einzelnen Kernzonen nicht aus-
dricklich etwas Abweichendes bestimmt ist.

Die allgemeinen Bestimmungen gelten fiir alle Kernzonen, soweit
in den Zusatzvorschriften fiir die einzelnen Kernzonen nicht aus-
dricklich etwas Abweichendes bestimmt ist.

Artikel 5 Fachberater, Leitbilder

Artikel 5 Fachberater, Leitbilder

Fur die Behandlung von Bauvorhaben ist die Baubehdrde in der
Regel durch Fachleute mit beratender Funktion zu ergédnzen. Die
vom Gemeinderat festgesetzten Leitbilder fiir die Kernzonen sind
fiir deren Entscheide richtungsweisend.

Fur die Behandlung von Bauvorhaben ist die Baubehdrde in der
Regel durch Fachleute mit beratender Funktion zu ergédnzen. Die
vom Gemeinderat festgesetzten Leitbilder fiir die Kernzonen sind
fiir deren Entscheide richtungsweisend.
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Gemeinde Wiesendangen, Ortsplanungsrevision
Anderungen der Bau- und Zonenordnung (synoptische Darstellung)

Bau- und Zonenordnung 2022

Entwurf Bau- und Zonenordnung Revision

Anpassungen aufgrund «Harmonisierung der Baubegriffe»

Artikel 6 Abweichungen

Artikel 6 Abweichungen

Im Einvernehmen mit der Baubehdrde, im Perimeter des Ortsbil-
des von regionaler Bedeutung auch mit der kantonalen Behorde,
sind begriindete Abweichungen von den Vorschriften gestattet,
sofern der Zonenzweck gewahrt bleibt und eine architektonisch
besonders gute Losung erzielt werden kann.

Im Einvernehmen mit der Baubehdrde, im Perimeter des Ortsbil-
des von regionaler Bedeutung auch mit der kantonalen Behorde,
sind begriindete Abweichungen von den Vorschriften gestattet,
sofern der Zonenzweck gewahrt bleibt und eine architektonisch
besonders gute Losung erzielt werden kann.

Artikel 7 Nutzweise

Artikel 7 Nutzweise

In den Kernzonen sind Wohnungen, 6ffentliche Bauten sowie
nicht und massig storende Betriebe zuléssig.

In den Kernzonen sind Wohnungen, 6ffentliche Bauten sowie
nicht und massig storende Betriebe zuléssig.

Artikel 8 Neubauten

Artikel 8 Neubauten

Neubauten haben sich im massgebenden Ensemble der umge-
benden Bauten besonders gut zu integrieren. Durch die Uber-
nahme der typologischen Hauptmerkmale und Aussenraumge-
staltung sollen sie einen angemessenen Bezug zu den bestehen-
den Altbauten herstellen.

Neubauten haben sich im massgebenden Ensemble der umge-
benden Bauten besonders gut zu integrieren. Durch die Uber-
nahme der typologischen Hauptmerkmale und Aussenraumge-
staltung sollen sie einen angemessenen Bezug zu den bestehen-
den Altbauten herstellen.

Artikel 9  Abbruch

Artikel 9  Abbruch

Der Abbruch von Bauten und Bauteilen ist bewilligungspflichtig.
Er darf nur bewilligt werden, wenn die Baullicke das Ortsbild nicht
beeintrachtigt oder wenn die Erstellung des Ersatzbautes gesi-
chert ist.

Der Abbruch von Bauten und Bauteilen ist bewilligungspflichtig.
Er darf nur bewilligt werden, wenn die Baullicke das Ortsbild nicht
beeintrachtigt oder wenn die Erstellung des Ersatzbautes gesi-
chert ist.

Artikel 10 Dachgestaltung

Artikel 10 Dachgestaltung

1 Dacher sind in ortstypischer Bauweise auszubilden und entspre-
chend einzudecken. Bei der Dachneigung ist die Ensemblewirkung
zu berticksichtigen.

2 Dachaufbauten und Dachflachenfenster sind in der Dachflache
ausgewogen zu platzieren und nur soweit zuldssig, als dies fiir die
Belichtung unmittelbar erforderlich ist.

3 Dachflachenfenster sind hochrechteckig anzuordnen, wobei die

Glasflache eines einzelnen Dachflachenfensters 0.5 m2 nicht tber-
steigen darf.

1 Dacher sind in ortstypischer Bauweise auszubilden und entspre-
chend einzudecken. Bei der Dachneigung ist die Ensemblewirkung
zu berticksichtigen.

2 Dachaufbauten und Dachflachenfenster sind in der Dachflache
ausgewogen zu platzieren und nur soweit zuldssig, als dies fiir die
Belichtung unmittelbar erforderlich ist.

3 Dachflachenfenster sind hochrechteckig anzuordnen, wobei die

Glasflache eines einzelnen Dachflachenfensters 0.5 m2 nicht tber-
steigen darf.
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Bau- und Zonenordnung 2022

Entwurf Bau- und Zonenordnung Revision

Anpassungen aufgrund «Harmonisierung der Baubegriffe»

4 Dachaufbauten sind in der Regel als vereinzelte Schleppgauben
von geringer Hohe (Fronth6he max. 1.3 m, gemessen ab der
Schnittlinie der Dachflache und Schleppgaubenfront bis Dachfla-
che der Schleppgaube) auszubilden. Giebellukarnen (Frontflache
max. 2.5 m2) sind nur Gber urspriinglichen Wohnteilen gestattet.
Uber 1-geschossigen Gebaudeteilen sind keine Dachaufbauten
gestattet.

s Dacheinschnitte sind nicht erlaubt.
s Im zweiten Dachgeschoss ist eine Belichtung zuldssig, sofern
sich diese besonders gut in die Dachlandschaft einordnet. Vorbe-

halten bleibt Artikel 18 Absatz 3. Dachaufbauten sind im zweiten
Dachgeschoss nicht zuléssig.

7 Kamine und technisch bedingte Aufbauten sind unauffallig ein-
zuordnen. Sie sind in den Baugesuchspldnen einzutragen.

4 Dachaufbauten sind in der Regel als vereinzelte Schleppgauben
von geringer Hohe (Fronth6he max. 1.3 m, gemessen ab der
Schnittlinie der Dachflache und Schleppgaubenfront bis Dachfla-
che der Schleppgaube) auszubilden. Giebellukarnen (Frontflache
max. 2.5 m2) sind nur Gber urspriinglichen Wohnteilen gestattet.
Uber 1-geschossigen Gebaudeteilen sind keine Dachaufbauten
gestattet.

s Dacheinschnitte sind nicht erlaubt.
s Im zweiten Dachgeschoss ist eine Belichtung zuldssig, sofern
sich diese besonders gut in die Dachlandschaft einordnet. Vorbe-

halten bleibt Artikel 18 Absatz 3. Dachaufbauten sind im zweiten
Dachgeschoss nicht zuléssig.

7 Kamine und technisch bedingte Aufbauten sind unauffallig ein-
zuordnen. Sie sind in den Baugesuchspldnen einzutragen.

Artikel 11 Fassadengestaltung

Artikel 11 Fassadengestaltung

1 Die Gestaltung der Fassaden ist auf die ortstypische Bauweise
und die umgebenden Bauten abzustimmen. Die Detailausgestal-
tung hat sich an der Feingliedrigkeit der Altbauten zu orientieren.

2 Fenster sind in herkémmlicher Bauweise sowie mit den ortstibli-
chen Materialien auszufiihren. In der Regel haben sie eine hoch-
rechteckige Form aufzuweisen und sind mit Fenstereinfassungen
und Sprossen zu versehen.

3 Giebelseitig sind keine aussenliegenden Balkone zuléssig.

4 Materialien und Farben sind dem Ortsbild anzupassen.

1 Die Gestaltung der Fassaden ist auf die ortstypische Bauweise
und die umgebenden Bauten abzustimmen. Die Detailausgestal-
tung hat sich an der Feingliedrigkeit der Altbauten zu orientieren.

2 Fenster sind in herkémmlicher Bauweise sowie mit den ortstibli-
chen Materialien auszufiihren. In der Regel haben sie eine hoch-
rechteckige Form aufzuweisen und sind mit Fenstereinfassungen
und Sprossen zu versehen.

3 Giebelseitig sind keine aussenliegenden Balkone zuléssig.

4 Materialien und Farben sind dem Ortsbild anzupassen.

Artikel 12 Umgebungsgestaltung

Artikel 12 Umgebungsgestaltung

1 Die herkbmmliche Umgebungsgestaltung ist zu erhalten und bei
Sanierungen oder Neubauten mdglichst weitgehend zu lGiberneh-
men. Anderungen sind bewilligungspflichtig.

2 Terrainveranderungen und Abgrabungen zur Belichtung von Un-
tergeschossen sind nicht gestattet. Kleinere Veranderungen kon-
nen jedoch bewilligt werden, sofern eine gute Einordnung ge-
wahrleistet ist.

3 Garagenzufahrten und Abstellpldtze sind schonend einzupassen.
Notwendige Hartflachen sind wenn mdéglich zu chaussieren oder
zu pflastern. Die Vorgéarten sind zu erhalten.

1 Die herkbmmliche Umgebungsgestaltung ist zu erhalten und bei
Sanierungen oder Neubauten mdglichst weitgehend zu lGiberneh-
men. Anderungen sind bewilligungspflichtig.

2 Terrainveranderungen und Abgrabungen zur Belichtung von Un-
tergeschossen sind nicht gestattet. Kleinere Veranderungen kon-
nen jedoch bewilligt werden, sofern eine gute Einordnung ge-
wahrleistet ist.

3 Garagenzufahrten und Abstellpldtze sind schonend einzupassen.
Notwendige Hartflachen sind wenn méglich zu chaussieren oder
zu pflastern. Die Vorgéarten sind zu erhalten.
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4 Fir die Umgebungsgestaltung sind ortstypische Materialien so-
wie einheimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden.

4 Fir die Umgebungsgestaltung sind ortstypische Materialien so-
wie einheimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden.

Artikel 13 Untergeschosse

Artikel 13 Untergeschosse

1 In Erscheinung tretende Untergeschosse sind als Sockel auszu-
bilden.

2 Das Erdgeschoss darf maximal 1.2 m tiber dem gewachsenen
Terrain liegen. In ausgepragten Hanglagen sind Abweichungen
zuldssig, sofern sie der Verbesserung des Ortsbilds dienen.

1 In Erscheinung tretende Untergeschosse sind als Sockel auszu-
bilden.

2 Das Erdgeschoss darf maximal 1.2 m tGiber dem gewaehseren
massgebenden Terrain liegen. In ausgeprdgten Hanglagen sind
Abweichungen zuléssig, sofern sie der Verbesserung des Orts-
bilds dienen.

Ersatz des Begriffs «gewachsen» durch «massgebend»

(5 5 ABV)

Artikel 14 Renovation

Artikel 14 Renovation

Die Gestaltungsvorschriften gelten auch fiir Rennovationen ohne
bauliche Verdnderungen. Aussenrennovationen, inkl. Ersetzen
von Fenstern, Tlren und Dachmaterial sowie Farbanderungen,
sind mit der Baubehorde abzusprechen.

Die Gestaltungsvorschriften gelten auch fiir Rennovationen ohne
bauliche Verdnderungen. Aussenrennovationen, inkl. Ersetzen
von Fenstern, Tiren und Dachmaterial sowie Farbanderungen,
sind mit der Baubehorde abzusprechen.

Artikel 15 Reklamen

Artikel 15 Reklamen

1 Reklamen sind lediglich als Eigenwerbung zur Kennzeichnung
von Betrieben zuléssig. Pro Betrieb und Fassade ist eine Reklame-
anlage am Betriebsstandort gestattet.

2 Die einzelne Reklameflache darf nicht grésser als 1.6m? sein.
Eine tibermassige Wirkung durch auffallige Farben und grelles
Licht ist untersagt.

3 Fur zeitlich befristete Anlagen sowie handwerklich und kiinstle-
risch gestaltete Reklamen konnen Abweichungen bewilligt wer-
den.

1 Reklamen sind lediglich als Eigenwerbung zur Kennzeichnung
von Betrieben zuléssig. Pro Betrieb und Fassade ist eine Reklame-
anlage am Betriebsstandort gestattet.

2 Die einzelne Reklamefléche darf nicht grésser als 1.6m? sein.
Eine tbermassige Wirkung durch auffallige Farben und grelles
Licht ist untersagt.

3 Fur zeitlich befristete Anlagen sowie handwerklich und kiinstle-
risch gestaltete Reklamen konnen Abweichungen bewilligt wer-
den.
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Anpassungen aufgrund «Harmonisierung der Baubegriffe»

Kernzone A (Wiesendangen)

Kernzone A (Wiesendangen)

Artikel 16 Grundmasse

Artikel 16 Grundmasse

1 Kernzone A (Wiesendangen)

1 Kernzone A (Wiesendangen)

Vollgeschosse max. 2 Vollgeschosse max. 2
Dachgeschosse max. 2 Dachgeschosse max. 2
Anrechenbare Untergeschosse max. 1 Anrechenbare Untergeschosse max. 1
Geb&dudehdhe [m] max. 7.0 Gebéaudehéhe max. 7.0
Firsthohe [m] max. 6.0 Fassadenhohe traufseitig [m]

Fassadenhd&he giebelseitig [m] max. 13.0

2 Hauptgeb&dude miissen 2 Vollgeschosse aufweisen.

2 Hauptgebdude miissen 2 Vollgeschosse aufweisen.

Der Begriff «Gebdudehdhe» wird durch den Begriff «Fassa-
denhdhe traufseitig» in der traufseitigen Messweise ersetzt.

Der Begriff «Firsthohe» entfdllt und wird durch die Fassa-
denhdéhe giebelseitig (Schragdacher) ersetzt.

Artikel 17  Allgemeine Vorschriften

Artikel 17 Allgemeine Vorschriften

Kernzonenplan

1 Massgebend fiir die rdumlichen Festlegungen ist der Kernzonen-
plan 1:1000. Die kantonalrechtlichen Abstandsvorschriften sind
unbeachtlich.

Erhaltung Bausubstanz
2 Bauliche Verdnderungen haben auf die originale Bausubstanz
Riicksicht zu nehmen.

Grau bezeichnete Bauten

3 Die im Plan grau eingetragenen Bauten weisen einen hohen Si-
tuationswert auf. Sie diirfen nur unter Beibehaltung der kubischen
Gestaltung umgebaut werden. Bei einem Ersatz sind Lage und
Grundflache zu tbernehmen. Untergeordnete Abweichungen —
insbesondere auf den strassenabgewandten Seiten — kdnnen ge-
stattet oder angeordnet werden, wenn dies im Interesse des Orts-
bildschutzes, der Hygiene oder der Verkehrssicherheit liegt (bis
max. 20% der Gebaudegrundflache, aber héchstens 20 m?). Die
Ausbildung der Fassaden und des Daches kénnen gedndert wer-
den, wobei die Ensemblewirkung und die entsprechenden Gestal-
tungsvorschriften zu beachten sind.

Kernzonenplan

1 Massgebend fiir die rdumlichen Festlegungen ist der Kernzonen-
plan 1:1000. Die kantonalrechtlichen Abstandsvorschriften sind
unbeachtlich.

Erhaltung Bausubstanz
2 Bauliche Verdnderungen haben auf die originale Bausubstanz
Riicksicht zu nehmen.

Grau bezeichnete Bauten

3 Die im Plan grau eingetragenen Bauten weisen einen hohen Si-
tuationswert auf. Sie diirfen nur unter Beibehaltung der kubischen
Gestaltung umgebaut werden. Bei einem Ersatz sind Lage und
Grundflache zu tbernehmen. Untergeordnete Abweichungen —
insbesondere auf den strassenabgewandten Seiten — kdnnen ge-
stattet oder angeordnet werden, wenn dies im Interesse des Orts-
bildschutzes, der Hygiene oder der Verkehrssicherheit liegt (bis
max. 20% der Gebaudegrundflache, aber héchstens 20 m?). Die
Ausbildung der Fassaden und des Daches kénnen gedndert wer-
den, wobei die Ensemblewirkung und die entsprechenden Gestal-
tungsvorschriften zu beachten sind.
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Anpassungen aufgrund «Harmonisierung der Baubegriffe»

Baubereiche fir Neubauten

4 Neubauten sind lediglich innerhalb der im Kernzonenplan be-
zeichneten Baubereiche fiir Neubauten gestattet. Die Baumasse
darf das angegebene Maximum nicht tiberschreiten, es muss je-
doch zumindest 75% davon erstellt werden.

5 Die Firstrichtung hat den Angaben im Kernzonenplan zu entspre-
chen.

Besondere Gebdude

6 Flir besondere Gebdude gemass PBG gilt eine Baumasse von 0.2
m3/m2. Die besonderen Geb&ude kénnen auch ausserhalb der be-
zeichneten Baubereiche errichtet werden, sofern die Qualitat der
Aussenrdume sowie die Verkehrssicherheit gewahrt bleiben.

Bestehende, nicht bezeichnete Bauten

7 Die Ubrigen, im Kernzonenplan nicht speziell bezeichneten, be-
stehenden Bauten kénnen unter Beibehaltung von Stellung und
Volumen um- oder wieder aufgebaut werden.

Baubereiche fir Neubauten

4 Neubauten sind lediglich innerhalb der im Kernzonenplan be-
zeichneten Baubereiche fiir Neubauten gestattet. Die Baumasse
darf das angegebene Maximum nicht tiberschreiten, es muss je-
doch zumindest 75% davon erstellt werden.

s Die Firstrichtung hat den Angaben im Kernzonenplan zu entspre-
chen.

Besondere-Gebdude-Klein- und Anbauten

6 Flr besendere-Gebaude-Klein- und Anbauten gemass PBG gilt
eine Baumasse von 0.2 m®/m?. Die besenderen-GebiaudeKlein-
und Anbauten kdnnen auch ausserhalb der bezeichneten Baube-
reiche errichtet werden, sofern die Qualitat der Aussenrdume so-
wie die Verkehrssicherheit gewahrt bleiben.

Bestehende, nicht bezeichnete Bauten

7 Die Ubrigen, im Kernzonenplan nicht speziell bezeichneten, be-
stehenden Bauten kénnen unter Beibehaltung von Stellung und
Volumen um- oder wieder aufgebaut werden.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und

Anbauten» (§ 2a ABV)

Artikel 18 Dachgestaltung

Artikel 18 Dachgestaltung

1 Im ersten Dachgeschoss darf die Breite der Dachaufbauten und
Dachflachenfenster insgesamt nicht mehr als einen Drittel der
Fassadenldnge des entsprechenden Gebdudeabschnitts betragen,
die Breite der Dachaufbauten allein nicht mehr als einen Flnftel.
Quergiebel sind lediglich dort zuldssig, wo sie im Kernzonenplan
festgelegt sind.

2 Auf Gebauden von hervorragendem oder bedeutendem Eigen-
wert sind Dachaufbauten nicht zuldssig, ausgenommen bleiben
im Einvernehmen mit der Baubehdrde, im Perimeter des Ortsbil-
des von regionaler Bedeutung auch mit der kantonalen Behorde,
einzelne Aufbauten bescheidenen Ausmasses, falls sie in Form,
Grosse, Material und Farbe dem Gebé&ude, dem Dach und der um-
gebenden Dachlandschaft angepasst sind. Die Regelung der
Dachfenster richtet sich nach Abs. 3. Der Ausbau von Dachge-
schossen darf die schutzwiirdigen Elemente der Gebaudestruktur
nicht iberméssig beeintrachtigen.

1 Im ersten Dachgeschoss darf die Breite der Dachaufbauten und
Dachflachenfenster insgesamt nicht mehr als einen Drittel der
Fassadenldnge des entsprechenden Gebdudeabschnitts betragen,
die Breite der Dachaufbauten allein nicht mehr als einen Flinftel.
Quergiebel sind lediglich dort zuldssig, wo sie im Kernzonenplan
festgelegt sind.

2 Auf Gebauden von hervorragendem oder bedeutendem Eigen-
wert sind Dachaufbauten nicht zuldssig, ausgenommen bleiben
im Einvernehmen mit der Baubehdrde, im Perimeter des Ortsbil-
des von regionaler Bedeutung auch mit der kantonalen Behorde,
einzelne Aufbauten bescheidenen Ausmasses, falls sie in Form,
Grosse, Material und Farbe dem Gebé&ude, dem Dach und der um-
gebenden Dachlandschaft angepasst sind. Die Regelung der
Dachfenster richtet sich nach Abs. 3. Der Ausbau von Dachge-
schossen darf die schutzwiirdigen Elemente der Gebaudestruktur
nicht iberméssig beeintrachtigen.
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3 Auf den im Kernzonenplan schraffierten Dachflachen sind keine
Dachaufbauten zuléssig. Dachflachenfenster sind nur im ersten
Dachgeschoss erlaubt. Die Glasflache eines einzelnen Dachfla-
chenfensters darf hier 0.4 m? nicht tibersteigen. lhre Breite darf
insgesamt nicht mehr als einen Sechstel der Fassadenlénge des
entsprechenden Geb&dudeabschnitts betragen. Pro Gebaudeab-
schnitt, falls dieser nicht weniger als 5 m breit ist, kdnnen jedoch
zumindest 2 Dachfenster ausgefiihrt werden. Dachflachenfenster
sind gut in die Dachflache zu integrieren.

3 Auf den im Kernzonenplan schraffierten Dachflachen sind keine
Dachaufbauten zuléssig. Dachflachenfenster sind nur im ersten
Dachgeschoss erlaubt. Die Glasflache eines einzelnen Dachfla-
chenfensters darf hier 0.4 m? nicht tibersteigen. lhre Breite darf
insgesamt nicht mehr als einen Sechstel der Fassadenlénge des
entsprechenden Geb&dudeabschnitts betragen. Pro Gebaudeab-
schnitt, falls dieser nicht weniger als 5 m breit ist, kdnnen jedoch
zumindest 2 Dachfenster ausgefiihrt werden. Dachflachenfenster
sind gut in die Dachflache zu integrieren.

Artikel 19 Fassadengestaltung

Artikel 19 Fassadengestaltung

Auf den Hausseiten unter schraffierten Dachflachen gemaéss Kern-
zonenplan sind keine aussenliegenden Balkone zuldssig.

Auf den Hausseiten unter schraffierten Dachflachen gemaéss Kern-
zonenplan sind keine aussenliegenden Balkone zuldssig.

Kernzone B (librige Kernzonen)

Kernzone B (librige Kernzonen)

Artikel 20 Grundmasse fiir neue Bauten

Artikel 20 Grundmasse fiir neue Bauten

1 Kernzone B (librige Kernzonen)

1 Kernzone B (tbrige Kernzonen)

Baumassenziffer [m%m?] max. 2.1 Baumassenziffer [m%m?] max. 2.1
Vollgeschosse max. 2 Vollgeschosse max. 2
Dachgeschosse max. 2 Dachgeschosse max. 2
Anrechenbare Untergeschosse max. 1 Anrechenbare Untergeschosse max. 1
Geb&dudehdhe [m] max 7.5 Gebaudehéhe max. 7.5
Firsthohe [m] max 6.0 Fassadenhdhe traufseitig [m]
Grundabstand [m] min 3.5 Firsthohe i e 60
Gebudelinge [m] max. 32 Fassadenhd6he giebelseitig [m] max. 13.5
Grundabstand [m] min. 3.5
Gebéudeldnge [m] max. 32

2 Flr besondere Gebaude gemass PBG, fiir in Einfamilienhduser
eingebaute Fahrzeugeinstellrdume und flr Gebdudeteile, die den
gewachsenen Boden nicht mehr als 1 m lberragen, gilt eine zu-
sétzliche Baumassenziffer von 0.2 m3/m?2.

2 Flr besendere-Gebaude-Klein- und Anbauten gemaéss PBG, fur in
Einfamilienhauser eingebaute Fahrzeugeinstellraume und fiir Ge-
bédudeteile, die dengewaechserenBeden-das massgebende Ter-
rain nicht mehr als 1 m tberragen, gilt eine zusatzliche Baumas-
senziffer von 0.2 m¥m?.

Der Begriff «Gebdudehdhe» wird durch den Begriff «Fassa-
denhdhe traufseitig» in der traufseitigen Messweise ersetzt.

Der Begriff «Firsthohe» entfdllt und wird durch die Fassa-
denhdéhe giebelseitig (Schragdacher) ersetzt.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und
Anbauten» (§ 2a ABV)

Ersatz des Begriffs «gewachsener Boden» durch «massge-
bendes Terrain» (§ 56 ABV)
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3 Bei Hauptgebduden von mehr als 14 m Fassadenldnge ist der
Grundabstand um einen Viertel der Mehrlange, jedoch hochstens
um 5 m, zu erhéhen.

4 Der Strassenabstand kann unterschritten werden, wenn dadurch
das Ortsbild verbessert und die Verkehrssicherheit und die Wohn-
hygiene nicht beeintréchtigt werden.

3 Bei Hauptgebduden von mehr als 14 m Fassadenlédnge ist der
Grundabstand um einen Viertel der Mehrldnge, jedoch héchstens
um 5 m, zu erhéhen.

4 Der Strassenabstand kann unterschritten werden, wenn dadurch
das Ortsbild verbessert und die Verkehrssicherheit und die Wohn-
hygiene nicht beeintréchtigt werden.

Artikel 21 Um- und Ersatzbauten

Artikel 21 Um- und Ersatzbauten

1 Bestehende Gebdude herkdmmlicher Bauart diirfen im bisheri-
gen Gebéaudeprofil und unter Beibehaltung des Erscheinungsbil-
des umgebaut oder ersetzt werden.

2 Abweichungen gegentiber dem bisherigen Erscheinungsbild
kénnen insbesondere im Zusammenhang mit einer anderen Nutz-
weise des Gebaudes bewilligt oder angeordnet werden, wenn sie
der Erhaltung oder Verbesserung wesentlicher gestalterischer Ele-
mente des Altbaus oder des Ortsbildes dienen.

1 Bestehende Gebdude herkémmlicher Bauart diirfen im bisheri-
gen Gebaudeprofil und unter Beibehaltung des Erscheinungsbil-
des umgebaut oder ersetzt werden.

2 Abweichungen gegentiber dem bisherigen Erscheinungsbild
kénnen insbesondere im Zusammenhang mit einer anderen Nutz-
weise des Gebaudes bewilligt oder angeordnet werden, wenn sie
der Erhaltung oder Verbesserung wesentlicher gestalterischer Ele-
mente des Altbaus oder des Ortsbildes dienen.

Artikel 22 Gestaltung, Anordnung

Artikel 22 Gestaltung, Anordnung

Stellung, Kubus, Proportionen, Fassaden, Dacher und Umgebung
sind auf die herkommliche Bauweise in den entsprechenden Orts-
kernen abzustimmen.

Stellung, Kubus, Proportionen, Fassaden, Ddcher und Umgebung
sind auf die herkdmmliche Bauweise in den entsprechenden Orts-
kernen abzustimmen.

Artikel 23 Dachgestaltung

Artikel 23 Dachgestaltung

Im ersten Dachgeschoss darf die Breite von Dachaufbauten und
Dachflachenfenstern insgesamt nicht mehr als die Hélfte der Fas-
sadenldnge des entsprechenden Gebdudeabschnittes betragen,
die Breite der Dachaufbauten allein nicht mehr als einen Drittel.

Im ersten Dachgeschoss darf die Breite von Dachaufbauten und
Dachflachenfenstern insgesamt nicht mehr als die Hélfte der Fas-
sadenldnge des entsprechenden Gebdudeabschnittes betragen,
die Breite der Dachaufbauten allein nicht mehr als einen Drittel.

Kernzone C (Weiler Stegen)

Kernzone C (Weiler Stegen)

Artikel 24 Allgemeine Vorschriften

Artikel 24 Allgemeine Vorschriften

1 Die Weilerkernzone bezweckt die Erhaltung und Erneuerung des
Weilers Stegen. Bauten und Anlagen haben sich gut in die charak-
teristische und landliche Umgebung einzufligen.

2 Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird, gelten von
der Kernzone B der Artikel 20 Abs. 1 bezliglich Geschossigkeit,
Héhen und Grundabstand sowie die Artikel 21 bis 23.

1 Die Weilerkernzone bezweckt die Erhaltung und Erneuerung des
Weilers Stegen. Bauten und Anlagen haben sich gut in die charak-
teristische und landliche Umgebung einzufligen.

2 Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird, gelten von
der Kernzone B der Artikel 20 Abs. 1 bezliglich Geschossigkeit,
Héhen und Grundabstand sowie die Artikel 21 bis 23.
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3 Mit Ausnahme von Geb. Vers. Nr. 3335 ist fiir alle Gebaude ein
Um- oder Ersatzbau in den dafiir vorgesehenen Baubereichen ge-
mass Kernzonenplan zuléssig. Dabei ist das herkdmmliche Er-
scheinungsbild mit seinen strukturellen Merkmalen (Dach-, Fassa-
dengestaltung und Gebaudeprofil) zu erhalten.

4 Innerhalb der im Kernzonenplan «rot» gekennzeichneten Baube-
reichen diirfen Gebdude durch einen Neubau ersetzt werden.

5 Im «gelb» bezeichneten Baubereich diirfen nur Neubauten er-
stellt werden, deren Gebaudeldnge den Beschrédnkungen im Kern-
zonenplan entspricht. Im verbleibenden Rest des Baubereichs
sind auch besondere Gebdude nach PBG zuléssig. Diese sind
nicht an die Gebdudeldnge anzurechnen.

s Innerhalb der im Kernzonenplan «griin» bezeichneten Bauberei-
chen sind nur besondere Gebdude nach PBG als Neubauten zulas-
sig.

7 Im Kernzonenplan nicht gekennzeichnetes Okonomiegebiude
Vers. Nr. 3335 darf umgenutzt werden. Neue Nutzungen fiir die
Landwirtschaft, das Kleinhandwerk und dergleichen sind zuléssig.
Ersatz- oder Neubauten sind nicht zulassig.

s Gewerblich genutzte Lagerflachen ausserhalb der Gebdude mis-
sen mit der Gebdudenutzung zusammenhéangen. lhre Flache darf
maximal 100 m2 betragen.

9 Neue landwirtschaftliche Geb&dude sind auch ausserhalb der
Baubereiche zulassig.

3 Mit Ausnahme von Geb. Vers. Nr. 3335 ist fiir alle Gebaude ein
Um- oder Ersatzbau in den dafiir vorgesehenen Baubereichen ge-
mass Kernzonenplan zuléssig. Dabei ist das herkdmmliche Er-
scheinungsbild mit seinen strukturellen Merkmalen (Dach-, Fassa-
dengestaltung und Gebaudeprofil) zu erhalten.

4 Innerhalb der im Kernzonenplan «rot» gekennzeichneten Baube-
reichen diirfen Gebdude durch einen Neubau ersetzt werden.

5 Im «gelb» bezeichneten Baubereich diirfen nur Neubauten er-
stellt werden, deren Gebaudeldnge den Beschréankungen im Kern-
zonenplan entspricht. Im verbleibenden Rest des Baubereichs
sind auch besendere-Gebédude-Klein- und Anbauten nach PBG zu-
lassig. Diese sind nicht an die Gebdudeldnge anzurechnen.

s Innerhalb der im Kernzonenplan «griin» bezeichneten Bauberei-
chen sind nur besendere-Gebaude-Klein- und Anbauten nach PBG
als Neubauten zuléssig.

7 Im Kernzonenplan nicht gekennzeichnetes Okonomiegebiude
Vers. Nr. 3335 darf umgenutzt werden. Neue Nutzungen fiir die
Landwirtschaft, das Kleinhandwerk und dergleichen sind zuléssig.
Ersatz- oder Neubauten sind nicht zulassig.

s Gewerblich genutzte Lagerflachen ausserhalb der Gebdude mus-
sen mit der Gebdudenutzung zusammenhéangen. lhre Flache darf
maximal 100 m2 betragen.

9 Neue landwirtschaftliche Geb&dude sind auch ausserhalb der
Baubereiche zulassig.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und
Anbauten» (§ 2a ABV)

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und
Anbauten» (§ 2a ABV)
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B Wohnzone B Wohnzone
Artikel 25 Grundmasse Artikel 25 Grundmasse
1 Wohnzone W1/ W1/ W2/ W2/ W2/ W3/ 1 Wohnzone w1/ W1/ W2/ W2/ W2/ W3/
13 15 16 19 24 27 13 15 16 19 24 27
Baumassenziffer max. 13 15 16 19 24 27 Baumassenziffer max. 1.3 15 1.6 1.9 24 27
[m¥m?] [m¥m?]
Vollgeschosse max. 1 1 2 2 2 3 Vollgeschosse max. 1 1 2 2 2 3
Anrechenbares max. 2 2 2 2 2 2 Anrechenbares max. 2 2 2 2 2 2
Dachgeschoss Dachgeschoss
Anrechenbares max. 1 1 1 1 1 1 Anrechenbares max. 1 1 1 1 1 1
Untergeschoss Untergeschoss
Geb&dudehdhe [m] max. 6.0 6.0 75 8.1 8.1 114 Gebéaudehéhe max. 6.0 6.0 75 81 81 1.4  pDerBegriff «Gebidudehdhe» wird durch den Begriff «Fassa-
Firsthéhe [m] max. 50 50 50 6.0 6.0 6.0 Fassadenhdhe denhdhe traufseitig» in der traufseitigen Messweise ersetzt.
: traufseitig [m] Der Begriff «Firsthéhe» entféllt und wird durch die Fassa-
KI. Grundabstand [m] min. 40 40 40 40 40 50 Firsthohefm] max. 50 5O 5O 60 60 &g denhdhe giebelseitig fiir Schrigdédcher und Attikageschosse
Gr. Grundabstand [m] min. 80 80 80 80 8.0 10.0 - (Flachdécher) ersetzt.
Fassadenhohe max. 11.0 11.0 125 14.1 141 17.4
Gebéaudeldange [m] max. 25 25 30 35 35 40 giebelseitig
Schragdach [m]
Fassadenhohe max. 9.0 9.0 10.5 11.1 111 144
giebelseitig
Flachdach [m]

KI. Grundabstand min. 40 40 40 40 40 5.0
[m]

Gr. Grundabstand min. 80 80 80 80 80 100
[m]

Gebdudeldange [m]  max. 25 25 30 35 35 40

» Die Firsthéhe kann vergrossert werden, soweit die maximale Ge- 2 BieFirsthéhekann-vergréssertwerden, soweitdie-maximate Ge- 4 aufgehoben, da die «Firsthéhe» als Begriff entféllt.
biudehdhe nicht ausgeschopft ist. béudehbhe-nicht-ausgeschépitist
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3 Fir besondere Gebdude gemass PBG und fiir in Einfamilienhau-
ser eingebaute Fahrzeugeinstellrdume und flir Gebédudeteile, die
den gewachsenen Boden nicht mehr als 1 m tberragen, gilt eine
zusétzliche Baumassenziffer von 0.2 m¥/m?.

4 Fur verglaste Balkone, Veranden und andere Vorbauten ohne
heiztechnische Installationen, soweit sie dem Energiesparen die-
nen, gilt in den Zonen W1/1.3, W1/1.5 und W2/1.6 eine zusatzliche
Baumassenziffer von 0.1 m¥/mZ. In den Zonen W2/1.9, W2/2.4 und
W3/2.7 gilt eine zusétzliche Baumassenziffer von 0.2 m¥/m?.

s Der grosse Grundabstand gilt fiir die Hauptwohnseite, der kleine
Grundabstand fiir die librigen Gebaudeseiten.

6 Geschlossene Briistungen werden an die Bemessung der Gebéau-
dehdhe angerechnet.

3 Fir besendere-Gebéaude Kleinbauten und Anbauten geméss PBG
und fir in Einfamilienhauser eingebaute Fahrzeugeinstellrdume
und fur Gebadudeteile, die den-gewachserenBeden-das massge-
bende Terrain nicht mehr als 1 m tberragen, gilt eine zusétzliche
Baumassenziffer von 0.2 m¥m?2

4 Fur verglaste Balkone, Veranden und andere Vorbauten ohne
heiztechnische Installationen, soweit sie dem Energiesparen die-
nen, gilt in den Zonen W1/1.3, W1/1.5 und W2/1.6 eine zusatzliche
Baumassenziffer von 0.1 m¥m?Z. In den Zonen W2/1.9, W2/2.4 und
W3/2.7 gilt eine zusétzliche Baumassenziffer von 0.2 m¥/m?,

s Der grosse Grundabstand gilt fir die Hauptwohnseite, der kleine
Grundabstand fiir die librigen Geb&udeseiten.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und

Anbauten» (§ 2a ABV)

Ersatz des Begriffs «gewachsener Boden» durch «massge-

bendes Terrain» (§ 5 ABV)

Aufhebung, da die Fassadenhohe nach § 278 Abs. 2 PBG
ohnehin bis zur Oberkante der Briistung bzw. des Geldanders

gemessen wird.

Artikel 26 Dachgestaltung

Artikel 26 Dachgestaltung

1 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur fiir die Belichtung
des ersten Dachgeschosses zugelassen. Dachaufbauten und Dach-
einschnitte dirfen jeweils nicht breiter als ein Drittel und zusam-
men nicht breiter als die Halfte der betreffenden Fassadenlédnge
sein. Sie mussen einheitlich gestaltet sein und zu einem ausgewo-
genen Gesamtbild fuhren.

2 Es sind Dachflachenfenster mit einer maximalen Glasflache von
je 1 m? gestattet.

1 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur fiir die Belichtung
des ersten Dachgeschosses zugelassen. Dachaufbauten und Dach-
einschnitte dirfen jeweils nicht breiter als ein Drittel und zusam-
men nicht breiter als die Hélfte der betreffenden Fassadenlédnge
sein. Sie mussen einheitlich gestaltet sein und zu einem ausgewo-
genen Gesamtbild fuhren.

2 Es sind Dachflachenfenster mit einer maximalen Glasflache von
je 1 m? gestattet.

Artikel 27 Mehrlangenzuschlag

Artikel 27 Mehrlangenzuschlag

Bei Hauptgebduden von mehr als 20 m Fassadenlénge ist der
Grundabstand um einen Viertel der Mehrldnge, jedoch héchstens
um 5 m, zu erhéhen.

Bei Hauptgebduden von mehr als 20 m Fassadenlénge ist der
Grundabstand um einen Viertel der Mehrldnge, jedoch héchstens
um 5 m, zu erhéhen.

Artikel 28 Nutzweise

Artikel 28 Nutzweise

1 In den Wohnzonen ist nicht storendes Gewerbe im Umfang von
§ 52 Abs. 1 PBG zuléssig.

2 In allen Wohnzonen sind sexgewerbliche Salons oder vergleich-
bare Einrichtungen nicht erlaubt.

1 In den Wohnzonen ist nicht storendes Gewerbe im Umfang von
§ 52 Abs. 1 PBG zuléssig.

2 In allen Wohnzonen sind sexgewerbliche Salons oder vergleich-
bare Einrichtungen nicht erlaubt.
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3 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind nicht
und maéssig storende Betriebe ohne anteilsméssige Beschréankung
zulassig.

3In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind nicht
und maéssig storende Betriebe ohne anteilsméssige Beschréankung
zulassig.

Artikel 29 Zone W1/1.3

Artikel 29 Zone W1/1.3

1 In der Zone W1/1.3 diirfen hochstens zwei Gebaude bis zur maxi-
malen Gebaudeldnge zusammengebaut werden. Pro Gebaude ist
der Einbau einer zweiten kleinen Wohnung zuléssig. Der Quar-
tiercharakter muss gewahrt bleiben.

2 Die Hauptfirstrichtung ist parallel zum Hang anzuordnen.

1 In der Zone W1/1.3 diirfen hochstens zwei Gebaude bis zur maxi-
malen Gebaudeldnge zusammengebaut werden. Pro Gebaude ist
der Einbau einer zweiten kleinen Wohnung zuléssig. Der Quar-
tiercharakter muss gewahrt bleiben.

2 Die Hauptfirstrichtung ist parallel zum Hang anzuordnen.

C Industrie- und Gewerbezone

C Industrie- und Gewerbezone

Artikel 30 Grundmasse

Artikel 30 Grundmasse

1 Industrie- und Gewerbezone G/6.0 1/8.0 1 Industrie- und Gewerbezone G/6.0 1/8.0
Baumassenziffer [m3/m?2] max. 6.0 8.0 Baumassenziffer [m3/m?2] max. 6.0 8.0
Baumassenziffer [m3/m?2] min. 3.0 Baumassenziffer [m3/m?2] min. 3.0
Gebaudehohe [m] max. 12 Celiedelilhe max. 12
Firsthohe [m] max. 5.0 Fassadenhohe traufseitig [m]
Gesamthohe [m] max. 20 S0
Grundabstand [m] min. 35 35 Fass?denhohe giebelseitig max. 17
Schragdach [m]
Gebaudeldange [m] max. 40 frei - - .
Fassadenhdhe giebelseitig max. 15
Flachdach [m]
Gesamthohe [m] max. 20
Grundabstand [m] min. 3.5 3.5
Gebéudeldnge [m] max. 40 frei

2 Gegenlber Grundstlicken, die in einer Wohn- oder Kernzone lie-
gen, ist ein Grenzabstand von 10 m einzuhalten.

2 Gegenulber Grundstlicken, die in einer Wohn- oder Kernzone lie-
gen, ist ein Grenzabstand von 10 m einzuhalten.

Der Begriff «Gebdudehdhe» wird durch den Begriff «Fassa-
denhdhe traufseitig» in der traufseitigen Messweise ersetzt.

Der Begriff «Firsthohe» entfdllt und wird durch die Fassa-
denhdhe giebelseitig fiir Schragdécher und Attikageschosse
(Flachdacher) ersetzt.
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Artikel 31 Nutzweise Gewerbezone G/6.0

Artikel 31 Nutzweise Gewerbezone G/6.0

1 In der Gewerbezone zugelassen sind:

— Industrie- und Gewerbebauten sowie Handels- und Dienstleis-
tungsbetriebe;

— Laden fir den taglichen Bedarf bis zu einer Verkaufsflache von
max. 400 m2,

2 Nicht zuléssig sind Grossladen, Einkaufszentren und andere Be-
triebe mit grossem Besucherverkehr.

3 Zuléssig sind nicht und massig stérende Betriebe. In der Gewer-
bezone Bahnhof Wiesendangen sind auch stark stérende Betriebe
zulassig.

1 In der Gewerbezone zugelassen sind:

— Industrie- und Gewerbebauten sowie Handels- und Dienstleis-
tungsbetriebe;

— Laden fir den taglichen Bedarf bis zu einer Verkaufsflache von
max. 400 m2,

2 Nicht zuléssig sind Grossladen, Einkaufszentren und andere Be-
triebe mit grossem Besucherverkehr.

3 Zuléssig sind nicht und massig stérende Betriebe. In der Gewer-
bezone Bahnhof Wiesendangen sind auch stark stérende Betriebe
zulassig.

Artikel 32 Nutzweise Industriezone 1/8.0

Artikel 32 Nutzweise Industriezone 1/8.0

1 In der Industriezone zugelassen sind:

— Industrielle und gewerbliche Betriebe der Produktion;
— Betriebs- und unternehmenszugehdrige Verwaltungs-, For-
schungs-, Verkaufs- und technische Rdume;
— Quartier- und bahnhofbezogene Verkaufsflachen bis max.
500 m2.
2 Zuléssig sind nicht, méssig und stark storende Betriebe. Nicht
zuldssig sind stark verkehrserzeugende Nutzungen (verkehrsinten-
sive Einrichtungen) sowie Wohnnutzungen.

1 In der Industriezone zugelassen sind:

— Industrielle und gewerbliche Betriebe der Produktion;

— Betriebs- und unternehmenszugehdrige Verwaltungs-, For-
schungs-, Verkaufs- und technische Raume;

— Quartier- und bahnhofbezogene Verkaufsflichen bis max.
500 m2.

2 Zuléssig sind nicht, méssig und stark storende Betriebe. Nicht
zuldssig sind stark verkehrserzeugende Nutzungen (verkehrsinten-
sive Einrichtungen) sowie Wohnnutzungen.

D Zone fiir 6ffentliche Bauten

D Zone fiir 6ffentliche Bauten

Artikel 33 Grundmasse

Artikel 33 Grundmasse

1 In der Zone fiir 6ffentliche Bauten darf die Gebdudehéhe maxi-
mal 11.4 m betragen.

2 Bezliglich Grenzabstédnde gegentiber Grundstlicken in einer
Wohnzone gelten die Vorschriften der jeweils angrenzenden Zone
bis auf eine Tiefe von 12 m ab Zonengrenze.

1 In der Zone fur 6ffentliche Bauten darf die Gebéudehéhe-Fassa-
denhohe maximal 11.4 m betragen.

2 Bezliglich Grenzabstédnde gegentiber Grundstilicken in einer
Wohnzone gelten die Vorschriften der jeweils angrenzenden Zone
bis auf eine Tiefe von 12 m ab Zonengrenze.

Ersatz des Begriffs «Gebaudehdhe» durch «Fassadenhéhe»

in der traufseitigen Messweise.
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E Erholungszone

E Erholungszone

Artikel 34 Grundmasse, Nutzweise

Artikel 34 Grundmasse, Nutzweise

In der Erholungszone gelten die kantonalrechtlichen Bauvorschrif-
ten. Bauten und Anlagen sind zuléssig, soweit sie dem Zonen-
zweck (inkl. Parkierung) entsprechen:

- Birchstrasse/Buebeweg: Pferdesport (gestaltungsflicht)
— Buel: Schwimmbad (Gebdudehdhe max. 11.4 m)

— Lieni: Bade- und Sportanlagen, Campingplatz (Gebdudehohe
max. 5 m)

- Rietsamen, Gloggenwiesen: Sportanlagen (Gebdudehéhe max
11.4 m)

— Schauenbergerstrasse: Familiengartenareal (nur besondere
Gebé&ude gestattet)

— Zunikon: Sportanlagen (Gebdudehéhe max. 5 m)

In der Erholungszone gelten die kantonalrechtlichen Bauvorschrif-
ten. Bauten und Anlagen sind zuléssig, soweit sie dem Zonen-
zweck (inkl. Parkierung) entsprechen:

- Birchstrasse/Buebeweg: Pferdesport (gestaltungsflicht)

— Bulel: Schwimmbad (Gebéudehéhe-Fassadenhdhe max.
11.4 m)

— Lieni: Bade- und Sportanlagen, Campingplatz (Gebdudehéhe
Fassadenhdhe max. 5 m)

- Rietsamen, Gloggenwiesen: Sportanlagen (Gebdudehéhe
Fassadenhohe max 11.4 m)

— Schauenbergerstrasse: Familiengartenareal (nur besendere
Gebdude-Klein- und Anbauten gestattet)

— Zlinikon: Sportanlagen (Gebdudehéhe-Fassadenhohe
max. 5 m)

Ersatz des Begriffs «Gebaudehdhe» durch «Fassadenhéhe»
in der traufseitigen Messweise.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und
Anbauten» (§ 2a ABV)

[l Weitere Bestimmungen

[l Weitere Bestimmungen

Artikel 35 Aussichtsschutz

Artikel 35 Aussichtsschutz

Von der im Zonenplan mit Aussichtsschutz bezeichneten Lage ist
die Aussicht entsprechend den Angaben im Erganzungsplan Buel
1:500 zu bewahren. Die angegebenen horizontalen und vertikalen
Sektoren sind von Gebé&uden, Bauteilen, Mauern und Pflanzen
freizuhalten.

Von der im Zonenplan mit Aussichtsschutz bezeichneten Lage ist
die Aussicht entsprechend den Angaben im Erganzungsplan Buel
1:500 zu bewahren. Die angegebenen horizontalen und vertikalen
Sektoren sind von Gebé&uden, Bauteilen, Mauern und Pflanzen
freizuhalten.

Artikel 36 Aussenantennen

Artikel 36 Aussenantennen

In den Kernzonen sowie an Schutzobjekten sind Empfangsanla-
gen jeder Art und Grdsse nur gestattet, wenn sie das Ortsbild
nicht beeintrachtigen.

In den Kernzonen sowie an Schutzobjekten sind Empfangsanla-
gen jeder Art und Grdsse nur gestattet, wenn sie das Ortsbild
nicht beeintrachtigen.

Artikel 37 Mobilfunkanlagen

Artikel 37 Mobilfunkanlagen

1 Mobilfunkanlagen haben grundsatzlich der kommunalen Versor-
gung zu dienen. In der Industrie- und Gewerbezone sind Anlagen
fur die kommunale und iberkommunale Versorgung zulédssig.

2 Visuell als solche wahrnehmbare Mobilfunkanlagen sind nur in
folgenden Zonen und gemadss folgenden Prioritaten zulassig:

— 1. Prioritat: Industrie- und Gewerbezonen

1 Mobilfunkanlagen haben grundsatzlich der kommunalen Versor-
gung zu dienen. In der Industrie- und Gewerbezone sind Anlagen
fur die kommunale und iberkommunale Versorgung zuldssig.

2 Visuell als solche wahrnehmbare Mobilfunkanlagen sind nur in
folgenden Zonen und gemadss folgenden Prioritdten zulassig:

— 1. Prioritat: Industrie- und Gewerbezonen
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— 2. Prioritat: Wohnzonen in denen massig stérendes
Gewerbe zuléssig ist

— 3. Prioritat: Zonen fur 6ffentliche Bauten

— 4. Prioritat: Kernzonen ausserhalb des Ortsbildperimeters

von regionaler Bedeutung

3 Erbringt der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funk-
technischen Bedingungen ein Standort ausserhalb der zulédssigen
Zonen erforderlich ist, ist eine visuell als solche wahrnehmbare
Mobilfunkanlage auch in den librigen Zonen zuléassig.

— 2. Prioritat: Wohnzonen in denen massig stérendes
Gewerbe zuléssig ist

— 3. Prioritat: Zonen fur 6ffentliche Bauten

— 4. Prioritat: Kernzonen ausserhalb des Ortsbildperimeters

von regionaler Bedeutung

3 Erbringt der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funk-
technischen Bedingungen ein Standort ausserhalb der zulédssigen
Zonen erforderlich ist, ist eine visuell als solche wahrnehmbare
Mobilfunkanlage auch in den librigen Zonen zuléassig.

Artikel 38 Besondere Gebaude

Artikel 38 Besondere-GebaudeKlein- und Anbauten

Der erlaubte Grenzbau von besonderen Gebduden im Sinne des
PBG ohne erforderliche Zustimmung des Nachbarn setzt voraus:

a) Maximale Ldnge entlang der Grenze nicht mehr als einen Drit-
tel der gemeinsamen Grenze oder Ausbau an ein mindestens
gleich langes nachbarliches Geb&dude

b) Gebaudeflaiche maximal 10% der massgeblichen Grundstticks-
fliche, héchstens aber 50 m?

c) Bei Gebduden mit Schrdgdachern grosste Hohe entlang der
Grenze 4 m; entsprechend dem Mass der Zurlickversetzung Er-
hoéhung auf 5 m.

Der erlaubte Grenzbau von beserdere-GebaudenKlein- und An-
bauten im Sinne des PBG ohne erforderliche Zustimmung des
Nachbarn setzt voraus:

a) Maximale Ldnge entlang der Grenze nicht mehr als einen Drit-
tel der gemeinsamen Grenze oder Ausbau an ein mindestens
gleich langes nachbarliches Geb&dude

b) Gebaudeflaiche maximal 10% der massgebliehen-anrechenba-
ren Grundstiicksflache, héchstens aber 50 m?

c) Bei Gebduden mit Schrdgdachern grésste-Héhe-maximale Ge-
samthohe entlang der Grenze 4 m; entsprechend dem Mass
der Zurtickversetzung Erhéhung auf 5 m.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und
Anbauten» (§ 2a ABV)

Ersatz des Begriffs «amassgeblich» durch «anrechenbar»
(§ 259 PBG)

Ersatz des Begriffs «grésste Héhe» durch «maximale Ge-
samthohe» (§ 2 a Abs. 1 und 2 ABV)

Artikel 39 Unterirdische Gebaude

Artikel 39 Unterirdische Gebaude-Bauten und
Unterniveaubauten

1 Wo keine Baulinien festgelegt sind und vorbehéltlich der speziel-
len Regelung in den Kernzonen, haben unterirdische Gebaude ei-
nen Abstand von mindestens 1.5 m gegentiber Strassen und We-
gen einzuhalten.

2 Unterirdische Gebdude und Gebéaudeteile gemass § 269 PBG
sind mit einer Erd- und Humusschicht zu tiberdecken, zu bepflan-
zen oder auf andere Weise befriedigend zu gestalten.

1 Wo keine Baulinien festgelegt sind und vorbehéltlich der speziel-
len Regelung in den Kernzonen, haben unterirdisehe-Gebaude-un-
terirdische Bauten und Unterniveaubauten einen Abstand von
mindestens 1.5 m gegenliber Strassen und Wegen einzuhalten.

2 Unterirdisehe-Gebdudeund-Gebdudeteite-Unterirdische Bauten
und Unterniveaubauten gemaéss § 269 PBG sind mit einer Erd-
und Humusschicht zu tiberdecken, zu bepflanzen oder auf andere
Weise befriedigend zu gestalten.

Ersatz des Begriffs «Unterirdische Gebdude» durch «Unter-
irdische Bauten und Unterniveaubauten».

Ersatz des Begriffs «Unterirdische Gebdude» durch «Unter-
irdische Bauten und Unterniveaubauten».

Artikel 40 Geschlossene Bauweise

Artikel 40 Geschlossene Bauweise

Die geschlossene Bauweise ist in allen Bauzonen bis zur jeweili-
gen zonengemassen maximalen Gebdudeldnge gestattet, sofern
an ein bestehendes Gebdude angebaut oder gleichzeitig gebaut
wird. Vorbehalten bleibt Art. 29 (Zone W1/1.3).

Die geschlossene Bauweise ist in allen Bauzonen bis zur jeweili-
gen zonengemassen maximalen Geb&dudeldnge gestattet, sofern
an ein bestehendes Gebdude angebaut oder gleichzeitig gebaut
wird. Vorbehalten bleibt Art. 29 (Zone W1/1.3).
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Artikel 41 Gebaudeldange, Fassadenlange

Artikel 41 Gebaudeldange, Fassadenlange

1 Die fiir den Mehrldangenzuschlag massgeblichen Fassadenldangen
von benachbarten Gebduden miissen zusammengerechnet wer-
den, sofern der Gebadudeabstand weniger als 5 m betragt.

2 Besondere Gebaude im Sinne von 8§ 49 Abs. 3 PBG sind weder in
die Gebaudeldnge noch in die Fassadenlange einzurechnen.

1 Die fiir den Mehrldangenzuschlag massgeblichen Fassadenldangen
von benachbarten Gebduden miissen zusammengerechnet wer-
den, sofern der Gebadudeabstand weniger als 5 m betragt.

2 Besendere-Gebdude-Klein- und Anbauten im-Sinne-ven549
Abs—3-nach PBG sind weder in die Gebdudeldnge noch in die Fas-
sadenldnge einzurechnen.

Ersatz des Begriffs «Besondere Gebdude» durch «Klein- und
Anbauten» (§ 2a ABV)

Artikel 42 Dachgestaltung bei Attikageschossen

Dachgeschosse liber Flachdachern (Attikageschosse) missen, mit
Ausnahme der nach § 292 PBG zuldssigen Dachaufbauten, ein Pro-
fil einhalten, das auf den fiktiven Traufseiten unter Einhaltung der
zuldssigen Gebdudehéhe maximal 1 m Uber der Schnittlinie zwi-
schen der Aussenkante der Fassade und der Oberkante des ferti-
gen Fussbodens des Attikageschosses unter 45° angelegt wird.

Aurhebung, da Attikageschosse neu im PBG geregelt (5§ 275
und 280 Abs. 2 PBG).

Artikel 43 Terraingestaltung

Artikel 43 Terraingestaltung

1 Sofern sich Terrainveranderungen gut dem gewachsenen Ter-
rain anpassen, sind diese bis hdchstens 1.5 m, vorbehéltlich stren-
gerer Bestimmungen, zulédssig. Von dieser Beschrédnkung ausge-
nommen sind Garagenzufahrten sowie einzelne Haus- und Keller-
zugénge.

2 Abgrabungen des gewachsenen Terrains dirfen gesamthaft
nicht mehr als den halben Gebdudeumfang betreffen.

1 Sofern sich Terrainverdnderungen gut dem gewaehseren-mass-
gebenden Terrain anpassen, sind diese bis hochstens 1.5 m, vor-
behaltlich strengerer Bestimmungen, zulassig. Von dieser Be-
schrankung ausgenommen sind Garagenzufahrten sowie einzelne
Haus- und Kellerzugénge.

2 Abgrabungen des gewaehserer-massgebenden Terrains dirfen
gesamthaft nicht mehr als den halben Gebdudeumfang betreffen.

Ersatz des Begriffs «gewachsen» durch «massgebend» (§ 5
ABV)

Ersatz des Begriffs «gewachsen» durch «massgebend» (§ 5
ABV)

Artikel 44 Fahrzeugabstellplatze

Artikel 44 Fahrzeugabstellplatze

1 Es sind mindestens folgende Anzahl Fahrzeugabstellplatze zu er-
stellen:

— Einfamilienhaus (EFH)

— Wohngebéaude 1 pro Wohnung

— Besucher 1 pro 4 Wohnungen

— Bei anderen Nutzungen bestimmt sich die Anzahl der Abstell-
platze nach der kantonalen «Wegleitung zur Regelung des
Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen».

2 pro EFH

2 Bei der Ermittlung des Abstellplatzbedarfs sind Bruchteile tiber
50 % aufzurunden.

1 Es sind mindestens folgende Anzahl Fahrzeugabstellplatze zu er-
stellen:

— Einfamilienhaus (EFH)

- Wohngebéaude 1 pro Wohnung

— Besucher 1 pro 4 Wohnungen

— Bei anderen Nutzungen bestimmt sich die Anzahl der Abstell-
platze nach der kantonalen «Wegleitung zur Regelung des
Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen».

2 pro EFH

2 Bei der Ermittlung des Abstellplatzbedarfs sind Bruchteile tiber
50 % aufzurunden.
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3 Sind aufgrund von besonderen Gegebenheiten im konkreten
Einzelfall mehr Motorfahrzeuge zu erwarten oder kann schlissig
nachgewiesen werden, dass weniger Abstellplatze erforderlich
sind, so kdnnen Abweichungen gegentiber der Berechnungsweise
von Abs. 1 bewilligt bzw. gefordert werden.

4 In gut mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erschlossenen Gebieten
kann die Zahl der Abstellplatze fiir Besucher, Kunden und Be-
schaftigte bis um einen Viertel reduziert werden. In der Kernzone
Wiesendangen kann die Gesamtzahl bis um einen Viertel reduziert
werden.

s Die Erstellung von Garagen oder von Abstellpldtzen auf dem
Baugrundstlick kann beschrénkt oder verweigert werden, wenn
Interessen des Ortsbildschutzes oder andere Giberwiegende Inte-
ressen dies erfordern.

s Jeder Abstellplatz muss in der Regel fiir Fahrzeuge direkt zu-
ganglich sein. Zufahrten und Garagenvorplatze dirfen nicht in die
Berechnung miteinbezogen werden. Bei Einfamilienhdusern kann
der Garagenvorplatz jedoch als 1 Autoabstellplatz angerechnet
werden.

7 Oberirdische Abstellplétze sollen die umgebende Griinflache
nicht wesentlich schmalern. Sie sind — wenn immer mdéglich - zu-
sammengefasst in der Randzone anzulegen.

s Kann ein Grundeigentimer die notwendigen Autoabstellplatze
nicht selber schaffen, so ist der Nachweis eines rechtlich gesicher-
ten Ersatzes in nitzlicher Entfernung zu erbringen.

3 Sind aufgrund von besonderen Gegebenheiten im konkreten
Einzelfall mehr Motorfahrzeuge zu erwarten oder kann schlissig
nachgewiesen werden, dass weniger Abstellplatze erforderlich
sind, so kdnnen Abweichungen gegentliber der Berechnungsweise
von Abs. 1 bewilligt bzw. gefordert werden.

4 In gut mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erschlossenen Gebieten
kann die Zahl der Abstellpléatze fiir Besucher, Kunden und Be-
schaftigte bis um einen Viertel reduziert werden. In der Kernzone
Wiesendangen kann die Gesamtzahl bis um einen Viertel reduziert
werden.

5 Die Erstellung von Garagen oder von Abstellpldtzen auf dem
Baugrundstiick kann beschrénkt oder verweigert werden, wenn
Interessen des Ortsbildschutzes oder andere Giberwiegende Inte-
ressen dies erfordern.

s Jeder Abstellplatz muss in der Regel fiir Fahrzeuge direkt zu-
géanglich sein. Zufahrten und Garagenvorplatze dirfen nicht in die
Berechnung miteinbezogen werden. Bei Einfamilienhdusern kann
der Garagenvorplatz jedoch als 1 Autoabstellplatz angerechnet
werden.

7 Oberirdische Abstellplétze sollen die umgebende Griinflache
nicht wesentlich schmaélern. Sie sind — wenn immer mdéglich - zu-
sammengefasst in der Randzone anzulegen.

s Kann ein Grundeigentimer die notwendigen Autoabstellplatze
nicht selber schaffen, so ist der Nachweis eines rechtlich gesicher-
ten Ersatzes in nitzlicher Entfernung zu erbringen.

Artikel 45 Fahrrader, Motorrader und Kinderwagen

Artikel 45 Fahrrader, Motorrader und Kinderwagen

Fir Mehrfamilienhduser und Gewerbebetriebe sowie fur 6ffentli-
che Bauten und Anlagen sind genligend leicht zugéngliche Ab-
stellplatze fur Fahrrader, Motorfahrrader und Kinderwagenabstell-
platze bereitzustellen.

Fir Mehrfamilienhduser und Gewerbebetriebe sowie fur 6ffentli-
che Bauten und Anlagen sind genligend leicht zugéngliche Ab-
stellplatze fur Fahrrdder, Motorfahrrader und Kinderwagenabstell-
platze bereitzustellen.

Artikel 46 Spiel- und Ruheflachen

Artikel 46 Spiel- und Ruheflachen

1 Bei der Erstellung von Mehrfamilienhdusern sind pro Wohnung
mit wenigstens drei Zimmern mindestens 10 m2 Spiel- und Ruhe-
flachen vorzusehen.

2 Sie sind an besonnter Lage und moglichst abseits vom Verkehr
anzulegen.

1 Bei der Erstellung von Mehrfamilienhdusern sind pro Wohnung
mit wenigstens drei Zimmern mindestens 10 m2 Spiel- und Ruhe-
flachen vorzusehen.

2 Sie sind an besonnter Lage und méglichst abseits vom Verkehr
anzulegen.
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Artikel 47 Abfuhrgut

Artikel 47 Abfuhrgut

Bei Mehrfamilienhdusern sind Abstellplatze fiir das Abfuhrgut
vorzusehen, die sich gut einordnen und von den 6ffentlichen
Strassen gut zugénglich sind.

Bei Mehrfamilienhdusern sind Abstellplatze fiir das Abfuhrgut
vorzusehen, die sich gut einordnen und von den 6ffentlichen
Strassen gut zugénglich sind.

Artikel 48 Begriinung Flachdécher

Artikel 48 Begrinung Flachdéacher

Flachdéacher sind, soweit sie nicht als Terrassen benutzt werden,
in der Regel fachgerecht zu begriinen.

Flachdéacher sind, soweit sie nicht als Terrassen benutzt werden,
in der Regel fachgerecht zu begriinen.

Artikel 49 Arealiiberbauung

Artikel 49 Arealiiberbauung

1 Arealiiberbauungen sind in den Wohnzonen zuléssig. Die Areal-
flache muss eine massgebliche Grundflache von mindestens
3000 m2 umfassen.

2 Die Baumassenziffer darf gegentiber der Regelliberbauung um
maximal einen Zehntel erh6ht werden.

3 Die zonengemadssen Grenz- und Gebdudeabstdnde kénnen im In-
nern des Areals bis auf das kantonalrechtliche Mindestmass redu-
ziert werden.

4 Von der zonengemaéssen Beschrankung der Gebdudeldnge kann
abgewichen werden.

s Wird der Ausnilitzungsbonus gemass Abs. 2 ganz oder teilweise
beansprucht, miissen Gebdude mindestens den Anforderungen
des Minergie-P-Standards oder eines gleichwertigen Standards
entsprechen. Bei Arealliberbauungen, die bereits liberbaute
Grundstiicke umfassen, sind diese Anforderungen bezliglich der
bestehenden Bauten zu erfiillen, soweit dies technisch mdglich
und wirtschaftlich zumutbar ist.

1 Arealiiberbauungen sind in den Wohnzonen zuléssig. Die Areal-

fliche muss eine massgebliche-Grundfldehe-anrechenbare Grund-

stlicksflache von mindestens 3000 m2 umfassen.

2 Die Baumassenziffer darf gegentiber der Regelliberbauung um
maximal einen Zehntel erhéht werden.

3 Die zonengemdssen Grenz- und Gebdudeabstdnde kénnen im In-
nern des Areals bis auf das kantonalrechtliche Mindestmass redu-
ziert werden.

4 Von der zonengemaéssen Beschrankung der Gebdudeldnge kann
abgewichen werden.

s Wird der Ausnilitzungsbonus gemass Abs. 2 ganz oder teilweise
beansprucht, missen Gebdude mindestens den Anforderungen
des Minergie-P-Standards oder eines gleichwertigen Standards
entsprechen. Bei Arealliberbauungen, die bereits liberbaute
Grundstiicke umfassen, sind diese Anforderungen bezliglich der
bestehenden Bauten zu erfiillen, soweit dies technisch mdglich
und wirtschaftlich zumutbar ist.

Ersatz des Begriffs «massgebliche Grundfldche» durch

«anrechenbare Grundstiicksflache» (§ 2569 PBG)

Artikel 50 Gestaltungsplanpflicht

Artikel 50 Gestaltungsplanpflicht

1 Fur die im Zonenplan gekennzeichneten Gebiete gilt eine Gestal-
tungsplanpflicht. Es sind dabei die nachfolgenden gebietsspezifi-
schen Anforderungen zu erfiillen.

Stationsstrasse

2 Im Gebiet norddstlich der Stationsstrasse, anschliessend an die
Kernzone Wiesendangen, ist im Rahmen des Gestaltungsplanes
sicherzustellen, dass der Planungswert gemaéss Art. 29 LSV einge-
halten wird.

1 Fur die im Zonenplan gekennzeichneten Gebiete gilt eine Gestal-
tungsplanpflicht. Es sind dabei die nachfolgenden gebietsspezifi-
schen Anforderungen zu erfiillen.

Stationsstrasse

2 Im Gebiet norddstlich der Stationsstrasse, anschliessend an die
Kernzone Wiesendangen, ist im Rahmen des Gestaltungsplanes
sicherzustellen, dass der Planungswert gemaéss Art. 29 LSV einge-
halten wird.
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Birchstrasse / Buebeweg

3 Die Gestaltungsplanpflicht flir das Gebiet Birchstrasse/Buebe-
weg bezweckt, dass die betreffende Flache in einem bestimmten
Umfang fiir Pferdehaltung und -sport genutzt werden kann. Bau-
ten und Anlagen haben sich gut einzuordnen. Emission und St6-
rungen sind gering zu halten. Die Wiederherstellung der Boden-
fruchtbarkeit ist sicherzustellen.

Liiss
4 Der Gestaltungsplan im Gebiet Liiss bezweckt insbesondere:

— Eine stadtebauliche, freirdaumliche und architektonisch beson-
ders gut gestaltete Wohniiberbauung.

— Eine Mindestausntitzung

— Eine effiziente Erschliessung

— Die Gebdude haben mindestens die Anforderungen des Miner-
gie-P-Standards oder eines gleichwertigen Standards zu erftl-
len.

Lieni, Kefikon

5 Im Gebiet Lieni ist bei einer massgeblichen Nutzungsédnderung
ein Gestaltungsplan zu erarbeiten. Dieser bezweckt eine gute Ein-
ordnung der Bauten und Anlagen in die Landschaft.

Birchstrasse / Buebeweg

3 Die Gestaltungsplanpflicht flir das Gebiet Birchstrasse/Buebe-
weg bezweckt, dass die betreffende Flache in einem bestimmten
Umfang fir Pferdehaltung und -sport genutzt werden kann. Bau-
ten und Anlagen haben sich gut einzuordnen. Emission und St6-
rungen sind gering zu halten. Die Wiederherstellung der Boden-
fruchtbarkeit ist sicherzustellen.

Liiss
4 Der Gestaltungsplan im Gebiet Liiss bezweckt insbesondere:

— Eine stadtebauliche, freirdaumliche und architektonisch beson-
ders gut gestaltete Wohntiberbauung.

— Eine Mindestausntitzung

— Eine effiziente Erschliessung

— Die Gebaude haben mindestens die Anforderungen des Miner-
gie-P-Standards oder eines gleichwertigen Standards zu erftl-
len.

Lieni, Kefikon

5 Im Gebiet Lieni ist bei einer massgeblichen Nutzungsédnderung
ein Gestaltungsplan zu erarbeiten. Dieser bezweckt eine gute Ein-
ordnung der Bauten und Anlagen in die Landschaft.

Artikel 50a Erhebung einer Mehrwertabgabe

Artikel 50a Erhebung einer Mehrwertabgabe

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entste-
hen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwert-
ausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

2 Die Freifliche gemaéss § 19 Abs. 2 MAG betrdgt 1200 m2.

3 Die Mehrwertabgabe betrégt 30 % des um Fr. 100 000 gekiirzten
Mehrwerts.

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entste-
hen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwert-
ausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

2 Die Freifliche gemaéss § 19 Abs. 2 MAG betrdagt 1200 m2.

3 Die Mehrwertabgabe betrégt 30 % des um Fr. 100 000 gekiirzten
Mehrwerts.

Artikel 50b Ertrage der Mehrwertabgabe

Artikel 50b Ertrage der Mehrwertabgabe

Die Ertrdge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommuna-
len Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des
Fondsreglements verwendet.

Die Ertrdge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommuna-
len Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des
Fondsreglements verwendet.
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Artikel 51 Inkrafttreten Artikel 51 Inkrafttreten

1 Die Bau- und Zonenordnung tritt mit Rechtskraft der kantonalen 1 Die Bau- und Zonenordnung tritt mit Rechtskraft der kantonalen

Genehmigung in Kraft. Genehmigung in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden die Bau- und Zonenordnungen 2 Mit dem Inkrafttreten werden die Bau- und Zonenordnungen

vom 08.05.1996 von Wiesendangen und vom 01.05.2004 Bert- vom 08.05.1996 von Wiesendangen und vom 01.05.2004 Bert-

schikon aufgehoben. schikon aufgehoben.
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1 — Ausgangslage

1.1 Anlass und Aufgabe

Der Kanton Zirich ist der interkantonalen Vereinbarung
Uber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) zwar
nicht beigetreten, hat sein Planungs- und Baugesetz
(PBG), die allgemeine Bauverordnung (ABV) und die
Besondere Bauverordnung Il (BBV II) dennoch an die
IVHB angepasst. Die Gesetzesdnderungen traten am 1.
Mdrz 2017 auf kantonaler Ebene in Kraft. Die Anderun-
gen werden in den einzelnen Gemeinden jedoch erst
wirksam, wenn diese ihre Bau- und Zonenordnungen
(BZO) ebenfalls harmonisiert haben. Dazu haben die
Gemeinden bis am 28. Februar 2025 Zeit.

Die Gemeinde Wiesendangen will aufgrund dieser
Gesetzesrevision ihre BZO an das revidierte PBG an-
passen und die neuen Messweisen und Begriffe auf
kommunaler Ebene einfihren.

Griinflachenziffer

Der Gemeinderat hat an der Gemeinderatssitzung
vom 8. April 2024 entschieden, dass bei dieser Teilrevi-
sion der BZO auf die Einfiihrung der Griinfladchenziffer
vorerst verzichtet wird. Die Grunflachenziffer wird
nach Inkrafttreten der PBG-Revision «Klimaangepass-
te Siedlungsentwicklung» thematisiert und allenfalls
in die BZO implementiert.

1.2 Bestandteile der
Teilrevision

Die Teilrevision umfasst die folgenden Planungsinst-
rumente mit den dazugehdérigen Berichten:

— Bau-und Zonenordnung

— Bericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung
(RPV)

— Bericht zur Mitwirkung (nach der 6ffentlichen
Auflage und kantonalen Mitwirkung)

1.3 Ziele der BZO-Teilrevision

Die Gemeinde Wiesendangen sieht vor, die BZO an
die neuen Baubegriffe und Messweisen der IVHB
anzupassen. Da die rechtskraftige BZO im Jahr 2018
gesamtrevidiert wurde, sind mit der Teilrevision keine
weiteren Anderungen vorgesehen.



2 — Ubergeordnete
Rahmenbedingungen

Der kantonale und regionale Richtplan bilden die
behordenverbindliche Planungsgrundlage fur die
kommunale Nutzungsplanung.

2.1 Kantonale Richtplanung

Im kantonalen Richtplan wird das Siedlungsgebiet
abschliessend festgelegt und somit der nétige FlGchen-
bedarf fur die vielfaltigen Bediirfnisse von Bevolkerung
und Wirtschaft an geeigneten Lagen sichergestellt.
Das Dorf Wiesendangen befindet sich im Handlungs-

raum «Urbane Wohnlandschaft», wo auch kinftig
die Entwicklung im Bereich Wohnen im Vordergrund
steht. Im kantonalen Richtplan wird fiir Wiesendangen
die Raumsicherung als Arbeitsplatzgebiet im Gebiet
Feldsiech-Unterstrass als Koordinationshinweis fest-
gehalten. Wiesendangen besitzt eine grosse Flache
an Landschaftsschutzgebiet und -férderungsgebiet,
weshalb Zerschneidung vermieden und unverbaute
Rdume erhalten werden sollen. Ausserdem sind Land-
schaftsverbindungen zur Sicherstellung der ékologi-
schen und erholungsbezogenen Vernetzung geplant.
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Abb.1 Ausschnitt Kantonaler Richtplan (Stand: 06. Februar 2023)



2.2 Regionale Richtplanung

Der regionale Richtplan koordiniert die wesentlichen
raumwirksamen Tétigkeiten der Region und prdzisiert
und ergdnzt somit den kantonalen Richtplan. Mit einem
Planungshorizont von 20 bis 25 Jahren handelt es sich
beim regionalen Richtplan um ein raumplanerisches
Instrument zur Steuerung der langfristigen raumlichen
Entwicklung. Seit der letzten Gesamtiberprifung 2016
gab es 2019 eine Teilrevision des regionalen Richtplans.
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Abb. 2 Ausschnitt Regionaler Richtplan (Stand: 17. November 2021)
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2.3 Ortsbildschutz

Der Ortskern von Wiesendangen ist im Inventar der
schutzwirdigen Ortsbilder von Uberkommunaler
Bedeutung (KOBI) und im Bundesinventar der schiit-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufgefihrt.
Der KOBI-Perimeter entspricht der Kernzone A. Fir
die Kernzone A besteht ein Kernzonenplan, der Fest-
legungen zu bspw. Neubaubereichen, Firstrichtungen
und Bauten mit einem hohen Situationswert enthdlt.

Im KOBI ist unter den Schutzzielen aufgefihrt, dass
Ersatz- oder Neubauten in den Ubergangsbereichen,
an der Grenze zu den Wohnzonen, wie z.B. am nérdli-
chen Ortsbildrand, entlang der Schulstrasse, beztglich
Volumina, Detail- und Aussenraumgestaltung sehr
sorgfdltig zu behandeln sind. Bauliche Massnahmen
an Gebduden haben sich hinsichtlich Lage, Dimension,
architektonischer Gestaltung und Materialwahl an der
bestehenden Bausubstanz zu orientieren.

Im ISOS ist der enger gefasste Ortskern (Gebiet 1; vgl.
Abb. 4) mit Erhaltungsziel A eingestuft. Des Weiteren
hat die Ortserweiterung (Gebiet 2) das Erhaltungsziel
C und die Baugruppe 0.1das Erhaltungsziel B. Beim Er-
haltungsziel A gilt der Erhalt der Substanz (alle Bauten,
Anlageteile und Freirdume integral erhalten), beim
Ziel B der Erhalt der Struktur (Anordnung und Gestalt
der Bauten und Freirdume bewahren) und beim Ziel
C der Erhalt des Charakters (Gleichgewicht zwischen
Alt- und Neubauten bewahren).

EE

Sibrstrass

Abb. 3 Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder von Gberkom-
munaler Bedeutung: Ortsbild von Wiesendangen

Abb. 4 Plan des Bundesinventar der schiitzenswerten Orts-
bilder der Schweiz (ISOS)



3 — Anderungen der Bau- und

Zonenordnung

Die neue Bau- und Zonenordnung (BZO) mit den An-
derungen gegeniber der BZO-Fassung 2022 ist in
einer synoptischen Darstellung in einem separaten
Dokument ersichtlich. Die vorliegende Teilrevision der
Bau- und Zonenordnungen beschrankt sich auf die An-

passung von Messweisen und Baubegriffen infolge der
Harmonisierung (IVHB). In der nachfolgenden Tabelle
sind die Baubegriffe aufgefihrt, die Auswirkungen auf
die BZO der Gemeinde Wiesendangen haben.

Bisheriger Begriff  IVHB-Begriff Auswirkungen auf BZO Neue gesetzliche Regelung
Besondere Kleinbauten und Ersatz der Begriffe § 49 Abs. 3 PBG
Gebdude Anbauten § 273 PBG
§ 2a ABV
Summe aus Gesamthéhe oder  Ersatz der Begriffe. Uberpriifung der Héhen, § 281 PBG
Gebdude- und Fassadenhshe da Gebdude mit der Gesamt- oder Fassa- § 278 PBG
Firsthohe giebelseitig denhéhe giebelseitig etwas héher werden
kénnen.
Gebdudehdhe Fassadenhohe Ersatz der Begriffe. Uberprifung der Hohen, § 278 PBG
traufseitig da Gebdude mit der Fassadenhdhe etwas
héher werden kénnen. Die Fassadenhdhe ist
in der BZO zwingend festzulegen.
Dachgeschosse Dachgeschosse und Uberpriifen der Vorschriften zur Dachgestal- § 275 Abs. 2 und 4 PBG
Attikageschosse tung. Attikageschosse und Dachaufbauten
kénnen neu dominanter in Erscheinung
treten.
Vorspriinge Vorspringende Ersatz der Begriffe. Vorspringende Ge- § 6¢c ABV
Gebdudeteile bdudeteile dirfen erheblich breiter werden
als bisher (die Halfte anstatt ein Drittel des
massgeblichen Fassadenabschnitts).
Massgebliche Anrechenbare Ersatz der Begriffe. Bei Grundstiicken mit § 259 PBG
Grundflache Grundstticksflache  Gewdssern oder am Waldrand kann sich die
zuldssige Ausnltzung erhdhen.
Unterirdische Unterirdische Ersatz der Begriffe bzw. neuer Begriff. Neu  § 269 PBG
Gebdude Bauten und wird zwischen unterirdische Bauten und § 2b ABV
Unterniveaubauten Unterniveaubauten unterschieden. Ab- § 2c ABV
grabungen kénnen dazu fuhren, dass eine
unterirdische Baute zu einer Unterniveau-
baute oder einem oberirdischen Gebd&ude
wird.
Gewachsener Massgebendes Ersatz der Begriffe § 5 ABV
Boden Terrain




Fassadenhdhe (trauf- und giebelseitig)

Der bisher verwendete Begriff «Geb&udehséhe» wird
durch «Fassadenhdhe» ersetzt, wobei die Messung
entlang der Traufseite erfolgt. Da die Fassadenhdhe
auch entlang der Giebelseite gemessen werden kann,
wird eine Definition fir die giebelseitige Fassadenhdhe
bendtigt.

Traufseitige Fassadenhéhe: Die Definition der Fas-

sadenhdhe entspricht grésstenteils der bisherigen
Definition der «Gebdudehdhe» nach geltendem Recht.
Allerdings wird der obere Messpunkt nun durch den
Schnittpunkt der Fassadenflucht mit der Oberkante der
Dachkonstruktion bestimmt, anstelle des Schnittpunkts
der Fassade mit der Dachfldache (siehe Abb. 5). In der
BZO Wiesendangen wird keine Reduktion des Hohen-
masses vorgenommen, sondern lediglich der Begriff
angepasst. Daher kdnnen Neubauten oder Ersatz-
bauten zuklinftig um die Hohe der Dachkonstruktion
(etwa 30 bis 50 cm) héher gebaut werden.

Giebelseitige Fassadenhdhe: Bisher wurde die zu-

lassige Gesamthoéhe eines Gebd&udes durch die Sum-
me von Gebdude- und Firsthohe definiert. Mit der
BZO-Teilrevision wird diese Summe nun durch die
giebelseitige Fassadenh&he ersetzt. Das Mass der
giebelseitigen Fassadenhé&he setzt sich aus der Summe
der heutigen Gebdude- und Firsthhe zusammen. Die
bisherige Firsth6he betrégt 6.0 min den Kernzonen A,
B und C sowie in den Wohnzonen W2/1.9, W2/2.4 und
W3/2.7 und 5.0 m in den Wohnzonen W1/1.3, W1/1.5
und W2/1.6 sowie in der Gewerbezone. Die maximale
Hohe von 7 m gemdss § 280 PBG wird nicht angewen-
det, um Uberdimensionierte Déacher zu vermeiden.
Da die Dachgeschosse nicht zur Ausnitzungsziffer
zdhlen, wird tendenziell die maximal zuldssige Fléche
realisiert.

Fassadenhdhe bei Attika: Bei Attikageschossen erhsht

sich die Fassadenhdhe auf den fassadenbiindigen
Seiten um 3.0 m. Diese Regelung entspricht im Wesent-
lichen § 280 Abs. 2 PBG, wobei die Héhe von 3.3 m
gemdss PBG in der BZO Wiesendangen auf 3.0 m re-
duziert wird. Die Fassadenhé&he bei Flachdéchern wird
nun bis zur Oberkante von offenen Geldndern oder

verglasten Bristungen gemessen. Erst bei einem Rlick-
sprung von mindestens 1 m gegenulber der Fassaden-
flucht werden Bristungen nicht mehr bericksichtigt.
Dies stellt eine Verscharfung gegentber der aktuellen
Messmethode dar. Abb. 7 zeigt jedoch, dass auch mit
einer Bristungshéhe von 1m die Fassadenhéhe aus-
reicht, um wohnhygienisch einwandfreie Bauten zu
erstellen.

Artikel 25 Abs. 6 BZO wird aufgehoben. In § 278 Abs. 2
PBG ist bereits geregelt, das Bristungen an die Fas-
sadenh&he anzurechnen sind.

Kniestockhohe

Bisher wurde die Kniestockhdhe bei Dachgeschossen
als lichte Hohe 40 cm hinter der Fassade gemessen.
Neu wird die Kniestockhdhe direkt an der Fassade bis
zur Oberkante der Dachkonstruktion gemessen. Mit
dem revidierten PBG d&ndern sich sowohl der untere
als auch der obere Bezugspunkt des Kniestocks. Ein
Kniestock von 0.9 m gemdss der alten Messweise ent-
spricht ungefdhr einem Kniestock von 1.0 bis 1.1m nach
der neuen Messweise, abhdngig von der Hohe der
tragenden Dachkonstruktion und der Hohe des Boden-
aufbaus (siehe Abb. 8). Die neue Kniestockhéhe betragt
1.5 m. Mit diesen Anpassungen kann der Kniestock
effektiv um etwa 40 bis 50 cm héher sein. Dies fuhrt
zu deutlichen Verdnderungen in den Proportionen

\ / bisheriger oberer Messpunkt

angenommene Déammstérke

neuer oberer Messpunkt

Abb.5 Neuer Messpunkt fiir die Fassadenhéhe traufseitig
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Abb. 8 Skizze mit neuer und alter Messweise des Kniestocks
(Quelle: Suter von Kanel Wild, Werkbuch 2)

des Dachgeschosses. Gleichzeitig ermdglicht es eine
grossere Flexibilitat bei der Aufteilung der Geschosse
und der Nutzung der Dachgeschosse.

Dachgeschosse und Dachaufbauten

Mit dem revidierten PBG werden besondere Dach-
formen (Tonnendd&cher, Mansardddcher) gegentiber
der bisherigen Regelung bessergestellt. Tonnen- und
Mansardddcher missen nicht mehr unterhalb des
45°-Profils angeordnet werden. Unter Einhaltung der
Kniestockhéhe sind Tonnen- und Mansardddcher
damit zuléssig (vgl. Abb. 9).

Dachaufbauten dirfen nach revidiertem PBG insge-
samt nicht breiter als die Halfte der der betreffenden
Fassadenldnge sein. Bisher war die Breite auf einen
Drittel beschrdnkt. Die Breite der Dachaufbauten ist
in der BZO Wiesendangen fiir die Kernzonen (Artikel
18 und 23) und Wohnzonen (Artikel 26) beschrdnkt und
betrégt maximal einen Drittel oder weniger. Diese Be-
schrankungen sollen beibehalten werden, da mit der
grésseren Kniestockhéhe, den neuen Messweisen und
den neuen Regelungen der Attikageschosse bereits
grossere Dachgeschosse erstellt werden kénnen als
bisher.

1

Abb.9 Tonnen- und Mansarddach
(Quelle: Allgemeine Bauverordnung, Anhang)

Massgebendes Terrain

Der Begriff «xgewachsener Boden» wird durch das
massgebende Terrain ersetzt, das nun immer den
natirlichen Geldndeverlauf bericksichtigt, im Gegen-
satz zur friheren Regelung. Aufschittungen werden
nicht mehr bertcksichtigt, unabhdngig davon, ob sie
bereits mehr als 10 Jahre alt sind. Zusatzlich gibt es
jetzt die Méglichkeit, das massgebende Terrain aus
planerischen oder erschliessungstechnischen Griinden
abweichend vom natirlichen Geldndeverlauf fest-
zulegen. Bei der Bestimmung wird nun immer das
naturliche, urspriingliche Terrain (die «griine Wiese»)
bertcksichtigt. Dies gilt auch fur Ersatzneubauten auf
bereits bebauten Grundstiicken, die sich auf gestal-
tetem Terrain befinden. In Einzelfdllen kann die neue
Regelung eine behérdliche Festlegung des massge-
benden Terrains erforderlich machen.

Im weitgehend Uberbauten Gebiet kann der natlr-
lich gewachsene Geldndeverlauf infolge friherer Ab-
grabungen oder anderer baulicher Eingriffe aber oft
nicht mehr klar festgestellt werden. Die Revisionsvorlage
«Justierungen PBG» sieht deshalb vor, dass das mass-
gebende Terrain zukilinftig wieder nach der friheren
Regelung zum gewachsenen Boden definiert wird. Die
PBG-Revision wurde mit Antrag des Regierungsrates
vom 7. Mdrz 2023 an den Kantonsrat liberwiesen.



Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten
Bisher wurden unterirdische Bauten im PBG sinnge-
mdss als «unterirdische Bauten und Anlagen» oder
«unterirdische Gebdude und Gebdudeteile» behan-
delt. Die unterirdischen Bauten waren mit Ausnahme
der Erschliessung sowie Geldnder und Brustungen
nicht sichtbar, da sie unterhalb des massgebenden
oder tiefer gelegten Terrains liegen mussten.

Unterniveaubauten wurden bisher im PBG sinngemdss
als «oberirdische Gebdude und Gebaudeteile, die den
gewachsenen Boden um nicht mehr als einen hal-
ben Meter Gberragen» beschrieben. Es waren dabei
Abgrabungen zulgssig, die den Unterniveaubau um
mehr als einen halben Meter freilegten. Neu dirfen
Unterniveaubauten gemdass § 2 ABV das massgebende
oder abgegrabene Terrain in der Fassadenflucht an
keiner Stelle um mehr als 0.5 m tUberragen. Unter-
niveaubauten, die um mehr als einen halben Meter
freigelegt werden, gelten als oberirdische Geb&ude.
Die Messung im Bereich der Erschliessung erfolgt ab
dem masgebenden Terrain.

Untergeschoss

Bisher spielte es keine Rolle fur die Einstufung als
Untergeschoss, wie weit das Geschoss unterhalb des
gewachsenen Terrains lag. Es reichte aus, wenn das
Untergeschoss an einer Stelle leicht in den gewach-
senen Boden hineinragte. Dennoch galt ein Unter-
geschoss als anrechenbar, wenn es grésstenteils tber
dem gewachsenen Boden lag.

Neu ist gesetzlich festgelegt, bis zu welchem Grad die
Fassadenfldche eines Untergeschosses maximal Gber
dem massgebenden Terrain liegen darf (im Durch-
schnitt 2.5 m, jedoch an keiner Stelle mehr als 3 m).
Dabei werden Abgrabungen nicht bericksichtigt. Die
neue Regelung ist im Allgemeinen etwas restriktiver.
Trotzdem wird die Nutzbarkeit des Untergeschosses
durch die neue Regelung kaum beeintrdchtigt.
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Attikageschoss

Nach IVHB wird der Begriff «Attikageschoss» nun fir
Dachgeschosse bei Flachdachbauten verwendet. Ob-
wohl der Begriff bisher im Allgemeinen bereits verwen-
det wurde, war er baurechtlich nicht definiert. Auch
hier gibt es neben der Einflihrung des neuen Begriffs
eine Anpassung der Messweise. Attikageschosse mus-
sen nun nur noch um die halbe Geschosshéhe von der
Fassadenflucht zurtickversetzt werden. Dies flhrt zu
einer grésseren Geschossflache des Attikageschosses.

Artikel 42 der BZO zur Dachgestaltung bei Attikage-
schossen wird aufgehoben, da die Messweise nun in
§ 275 und 280 Abs. 2 PBG festgelegt ist.

Vorspringende Gebdudeteile

Nach den neuen kantonalen Vorschriften (§ 6c ABV)
durfen vorspringende Gebd&udeteile den Grenzab-
stand nun auf der Halfte des betreffenden Fassaden-
abschnitts um maximal 2 m tGberragen. Bisher waren
«einzelne Vorspriinge» erlaubt, die héchstens ein Drittel
der entsprechenden Fassadenldnge betrugen, sofern
es sich um Erker, Balkone oder dhnliches handelte.

Anrechenbare Grundstiicksfldche

Die neuen Regelungen sehen vor, dass Waldabstands-
flachen, auch wenn sie sich mehr als 15 m hinter der
Waldabstandslinie befinden, angerechnet werden.
Ebenso werden nun offene Gewdsser, die sich in der
Bauzone befinden, angerechnet. Diese Anderungen
kénnen dazu fuhren, dass sich die zuldssige Ausniit-
zung von Grundstiicken am Waldrand und solchen mit
Gewadssern erhoht.

Nach der bisherigen Praxis zu § 259 PBG wurden Ver-
kehrsflachen, die nicht durch Ubergeordnete Fest-
legungen definiert waren, immer zur massgeblichen
Grundfldche gezahlt, unabhdngig davon, ob sie nur
der inneren Erschliessung des Grundstiicks dienten
oder nicht. Neu ist es nicht mehr entscheidend, ob
eine Verkehrsfldche auf ibergeordneten Festlegungen
beruht oder nicht, sondern ob sie zur Feinerschliessung
gehort oder als Hauszufahrt gilt.



4 — Auswirkungen

Die vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenord-
nung hat keine Auswirkungen auf die Siedlungsent-
wicklung.

Durch die neue Messweise der Hohe der Gebdude
wird es in Zukunft méglich sein, etwas héher zu bauen.
Ausserdem ermoglichen die gréssere Kniestockho-
he und die neuen Regeln fir Attikageschosse eine
effizientere Nutzung der Dachgeschosse. Allerdings
wird das oberste Geschoss aufgrund der neuen Be-
stimmungen auch dominanter in Erscheinung treten.

Die neuen Fassadenh&hen gelten auch fur den Orts-
kern von Wiesendangen (Kernzone A). Folglich kann
auch in der Kernzone A zukiinftig etwas hoher gebaut
werden. Da im Kernzonenplan jedoch ein Grossteil der
Bauten bezeichnet sind (Grau bezeichnete Bauten, Art.
17 Abs. 3 BZO), hat die Anderung zur Fassadenhéhe auf
diese Bauten keinen Einfluss. Die grau bezeichneten
Bauten durfen nur unter Beibehaltung der kubischen
Gestaltung umgebaut werden. Und bei einem Ersatz
sind Lage und Grundfldche zu ibernehmen. Die neue
Fassadenhdhe wird hauptsdchlich bei den wenigen
Baubereichen fur Neubauten zur Anwendung kommen.

Nach neuem PBG wurde die zuldssige Breite von
Dachaufbauten von einem Drittel auf die Halfte der
entsprechenden Fassadenldnge erhdht. Die Breite
von Dachaufbauten fur die einzelnen Bauzonen in der
BZO Wiesendangen ist aber bereits festgelegt (bspw.
ein Drittel in den Wohnzonen), wodurch die Dachauf-
bauten nach der Revision nicht grésser werden kénnen.
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5 — Verfahren

5.1 Offentliche Auflage

In der Gemeinderatssitzung vom 13. Mai 2024 wurde
die Vorlage zuhanden &ffentlicher Auflage und kan-
tonaler Vorprifung verabschiedet.

Die Teilrevision wurde gemdss § 7 Planungs- und Bau-
gesetz (PBG) wahrend 60 Tagen, vom 24. Mai 2024 bis
23. Juli 2024, offentlich aufgelegt. Zudem wurde die
Vorlage den Nachbargemeinden und der Regional-
planung zur Anhdrung zugestellt.

Wdhrend dieser Auflagefrist sind keine Einwendungen
eingereicht worden. Die Regionalplanung Winterthur
und Umgebung (RWU) hat mit Schreiben vom 17. Juni
2024 Stellung genommen, mit Hinweis, dass die An-
passungen keine Anliegen der Region tangieren.

5.2 Kantonale Vorpriifung

Die Revisionsvorlage (Bau- und Zonenordnung und
Erlduterungsbericht nach Art. 47 RPV) wurde mit
Schreiben vom 16. Mai 2024 dem kantonalen Amt fir
Raumentwicklung (ARE) zur Vorprifung eingereicht.

Der Bericht der Vorprifung datiert vom 2. August 2024
und fordert wenige Anpassungen der Vorlage. In der
Bauordnung ist die Einleitungsvorschrift und Art. 38
(Gesamthodhe anstelle der héchsten Hohe) anzupassen.
Zudem sind im ErlGuterungsbericht wenige Ergdnzun-
gen und Anpassungen vorzunehmen.

5.3 Festsetzung

Die Uberarbeitete Vorlage und der Mitwirkungsbericht
wird an der Gemeinderatssitzung vom 2. September
2024 fur die Festsetzung (Gemeindeversammlung)
verabschiedet werden. Die Teilrevision der Bau- und
Zonenordnung wird den Stimmbirgerinnen und
Stimmburgern an der Gemeindeversammlung am
25. November 2024 zur Festsetzung vorgelegt.

14



N Kanton Ziirich
Amtsblatt

Rubrik: Raumplanung

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 23.05.2025

Offentlich einsehbar bis: 23.05.2028
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000002904

Publizierende Stelle
Gemeinde Wiesendangen, Schulstrasse 20, 8542 Wiesendangen

Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
"Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)",
Bekanntmachung des Inkrafttretens,
Wiesendangen

Angaben zum Inhalt:

Die Teilrevision kommunale Nutzungsplanung "Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)"
wurde von den Stimmberechtigten der Gemeinde Wiesendangen an der
Gemeindeversammlung vom 25. November 2024 und von der Baudirektion mit
Verfigung vom 6. Marz 2025 genehmigt. Gemass Rechtskraftbescheinigung des
Baurekursgerichts vom 15. Mai 2025 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die
Teilrevision kommunale Nutzungsplanung "Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)" tritt
am Tag nach der Publikation in Kraft.

Wiesendangen, 23. Mai 2025

Kontaktstelle:

Gemeinde Wiesendangen
Schulstrasse 20

8542 Wiesendangen



	Genehmigungsverfügung Nr. KS-0022/25 vom 06.03.2025
	Bau- und Zonenordnung, synoptische Darstellung
	Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV 
	Inkraftsetzungspublikation vom 23.05.2025

